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Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit,  
Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einzelfallprüfung nach § 9 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum 
Antrag der Agrargenossenschaft Bertkow eG, Hauptstr. 46, 39596 Goldbeck OT Bertkow auf 

Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur  
wesentlichen Änderung einer Anlage zur Erzeugung von Biogas durch biologische  

Behandlung von Gülle und zur Erzeugung von Strom in einer Verbrennungsmotoranlage durch 
den Einsatz gasförmiger Brennstoffe sowie zur Lagerung von entzündbaren Gasen und  

zur Lagerung von Gärresten (Biogasanlage Bertkow)  
in 39596 Goldbeck OT Bertkow, Landkreis Stendal

Die Agrargenossenschaft Bertkow eG, in 39596 Goldbeck OT Bertkow, 
Hauptstr. 46, beantragte mit Schreiben vom 08.10.2018 (Posteingang am 
26.10.2018) beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung 
nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die die we-
sentliche Änderung der

Anlage zur Erzeugung von Biogas durch biologische Behandlung 
von Gülle und zur Erzeugung von Strom in einer Verbrennungsmo-

toranlage durch den Einsatz gasförmiger Brennstoffe sowie zur 
Lagerung von entzündbaren Gasen und zur Lagerung von Gärresten 

(Biogasanlage Bertkow);
hier:  Errichtung von zwei baugleichen Behältern zur  

Gärrestlagerung, eines Sickersaftbehälters und eines Gärrest-
entnahmeplatzes, Rückbau von zwei Endlagerbecken einschl. 

Nebenanlagen, Erhöhung der Inputstoffe von 57 t/d auf 68,49 t/d, 
Änderung der Roh-Biogasproduktion von 1,64 Mio. Nm³/a auf 

1,612 Mio. Nm³/a.

auf dem Grundstück in 39596 Goldbeck OT Bertkow, 
Gemarkung:  Bertkow,
 Flur: 5,
Flurstück: 149. 
 
Gemäß § 5 UVPG wird hiermit bekannt gegeben, dass im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 UVPG fest-
gestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist. 

Aufgrund der Merkmale und des Standortes des Vorhabens sowie der ge-
troffenen Vorkehrungen ergeben sich folgende wesentliche Gründe für die 
Feststellung:
– Durch die Errichtung und den Betrieb der geschlossenen Gärrestlager 

und die damit verbundene Außerbetriebnahme der offenen Gärrestlager 
kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Geruchsemissionen. An-

hand einer Geruchsimmissionsprognose wurde nachgewiesen, dass sich 
die Geruchssituation im Umfeld der geänderten Biogasanlage deutlich 
verbessern wird.

– Anhand einer Schallimmissionsprognose wurde nachgewiesen, dass 
im Bereich der nächsten Immissionsorte (Hauptstraße 35 und 44) die 
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm insbesondere in der Nachtzeit um 
mindestens 6 dB(A) unterschritten werden, so dass Lärmbelästigungen 
im Umfeld der geänderten Biogasanlage nicht hervorgerufen werden 
können. 

– Durch die Errichtung der beiden neuen Gärrestbehälter an einem ge-
werblich und landwirtschaftlich geprägten Standort ergeben sich durch 
das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt. 

– Mit der Errichtung der beiden neuen Behälter werden die beiden beste-
henden alten Gärrestlager zurückgebaut. Der Flächenvergleich zwischen 
den neu zu versiegelnden Flächen (2.339 m²) und den durch Rückbau 
entsiegelten Flächen (2.742 m²) ergibt einen Überschuss von ca. 403 m² 
entsiegelte Flächen, so dass Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich 
sind.

– Der Umgang mit und die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen 
(Motorenöl, Gärrest) erfolgen weiterhin entsprechend dem Stand der 
Technik und den wasserrechtlichen Anforderungen (Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen), so dass hier-
durch keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Wasser hervorgerufen werden. Die Dichtheit der neuen Gärrestbehälter 
wird durch ein Leckerkennungssystem überwacht.

– Für das Schutzgut Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind 
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das Vorhaben zu 
erwarten. 

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung 
auf einer Vorprüfung, so ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in 
einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsentscheidung nur 
daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des 
§ 7 UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576 Stendal

Offenlegung 
gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die  Gemarkung Berge  
 Flur 1–5      
in der  Hansestadt Werben

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom 

 12.11.2019 bis 12.12.2019

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal 

während der Besuchszeiten, Mo – Fr   8.00 – 13.00 Uhr 
zusätzlich für Antragsannahme und Information, Di 13.00 – 18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203–206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

15.10.2019

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567-8585
 Fax: 0391 567-8686
gez. Dieter Samol E-Mail: 
 service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet:  www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal

 Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die  Gemarkung Berge       
 Flur 1–5
in der  Hansestadt Werben

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom

12.11.2019 bis 12.12.2019

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 

Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo – Fr   8.00–13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information, Di 13.00–18.00  Uhr            
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.

15.10.2019

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567-8585
 Fax: 0391 567-8686
gez. Dieter Samol E-Mail: 
 service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet: 
 www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de 
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Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal

Offenlegung gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt  in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 

zuletzt  geändert durch Gesetz vom 18.10.2012 (GVBl. LSA S. 510)

Für die  Gemarkung Rochau
Flur  2 und 3, 7 und 8, 12, 13, 14, 15   
in  der Gemeinde Rochau

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters verändert. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

den Gebäudebestand überprüft und örtlich nicht mehr vorhandene 
Gebäude aus der Liegenschaftskarte entfernt.

Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberech-
tigten werden diese Veränderungen des Liegenschaftskatasters durch die 
Offenlegung bekannt gemacht.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom 

12.11.2019 bis 12.12.2019

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal 

während der Besuchszeiten, Mo–Fr   8.00–13.00 Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information, Di 13.00–18.00 Uhr

zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige 
telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 
gebeten.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Veränderungen in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernah-
me der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse der Verände-
rungen im Gebäudebestand entstanden sind, kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg, Breiter 
Weg 203–206, 39104 Magdeburg schriftlich, in elektronischer Form oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichtes 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben werden. Falls die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Abschriften beigefügt werden, 
dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Klage in 
elektronischer Form erhoben wird, sind die elektronischen Dokumente mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu 
versehen. Sie ist bei der elektronischen Poststelle des Verwaltungsgerichts 
Magdeburg über die auf der Internetseite www.justiz.sachsen-anhalt.de/erv 
bezeichneten Kommunikationswege einzureichen. Die rechtliche Grundlage 
hierfür sowie die weiteren technischen Anforderungen sind unter der vorge-
nannten Internetseite abrufbar.

15.10.2019

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567-8585
 Fax: 0391 567-8686
gez. Dieter Samol E-Mail: 
 service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet:  www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de

Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89, 39576  Stendal

Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters

Für die  Gemarkung Rochau          
Flur 2 und 3, 7 und 8, 12, 13, 14, 15
in der  Gemeinde Rochau

wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters fortgeführt. Das Landes-
amt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat

das Liegenschaftsbuch und die  Liegen schaftskarte hinsichtlich der 
Angaben zur tatsächlichen Nutzung und der Lagebezeichnung er-
gänzt und aktualisiert.

Alle beteiligten Eigentümer, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten 
werden hiermit über die erfolgte Aktualisierung beschreibender Angaben 
des Liegenschaftskatasters informiert.

Die Liegenschaftskarte wird in der Zeit vom 

12.11.2019 bis 12.12.2019

in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt, Scharnhorststraße 89 in 39576 Stendal

während der Besuchszeiten, Mo–Fr   8.00–13.00  Uhr
zusätzlich für Antragsannahme und Information, Di 13.00–18.00 Uhr            
zur Einsicht ausgelegt.

Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminver-
einbarung unter der Telefonnummer 03931-2520 gebeten.  

15.10.2019

Im Auftrag  Auskunft und Beratung
 Telefon: 0391 567-8585
 Fax: 0391 567-8686
gez. Dieter Samol E-Mail: 
 service@lvermgeo.sachsen-anhalt.de
 Internet:  www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
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Bekanntmachung

Hinweis auf die Veröffentlichung der 2. Änderung der Verbandssatzung des kommunalen 
Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“  

im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die 2. Änderung der Ver-
bandssatzung des kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regional-
marketing- und Tourismusverband“ mit Bescheid vom 05.06.2019 unter dem 
Aktenzeichen 206.6.2-10110/SAW/SDL-ZV_Tourismus_VS-2.ÄS genehmigt.

Die 2. Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sind gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 des 
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-An-
halt (GKG LSA) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
Nr. 7/2019 vom 16.07.2019 veröffentlicht worden.

Arneburg., den 08.10.2019  
 

 
 

Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Eichstedt (Altmark)

Beschluss der Einbeziehungssatzung „Verdichtung Goldbecker Straße“ 

Der Gemeinderat Eichstedt (Altmark) hat auf seiner Sitzung am 16.10.2019 
die Einbeziehungssatzung nach § 34 BauGB in der Gemeinde Eichstedt (Alt-
mark) beschlossen. 
Die Satzung ist nach den Vorgaben der Hauptsatzung bekannt zu machen. 
Mit der Bekanntmachung tritt sie in Kraft. 

Begründung:
Die Gemeinde kann auf der Grundlage einer Satzung gem. § 34 Abs. 4 BauGB 
regeln, dass Flächen des Außenbereichs dem im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil hinzuzurechnen sind. 
Die Satzungen sind im Rahmen eines förmlichen Verfahrens zu erlassen. 
Die Einbeziehungssatzung „Verdichtung Goldbecker Straße“ wurde erarbei-
tet und den betroffenen Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zur 
Kenntnis gegeben. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft, und 
über die vorliegenden Einwände hat der Rat entschieden. Die abschließen-
de, hier vorliegende Satzung wurde daraus entwickelt. 

Die Satzung ist dem Landkreis zur Kenntnis zu geben. Sie ist ortsüblich be-
kannt zu machen.  

Jedermann kann den Inhalt der Satzung und die Begründung sowie die Hin-
weise der Träger öffentlicher Belange ab sofort in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck im Fachbereich Gemeindeentwicklung, Breite Straße 
15, 39596 Arneburg während der Dienstzeiten einsehen, über den Inhalt 
Auskunft verlangen. 

 

Bürgermeister
Eichstedt  (Altmark) 17.10.2019

Gemeinde Eichstedt (Altmark)

Einbeziehungssatzung „Verdichtung Goldbecker Straße“ nach § 34 Absatz 4 Nr. 3 BauGB 
(vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB)

Aufgrund der §§ 5 Absatz 1, 8 und 45 Absatz 2 Nummer 1 Kommunalver-
fassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Juni 2014, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
5. April 2019 (GVBI. LSA S. 66), in Verbindung mit den §§ 34 Absatz 4 Satz 1 
Nr. 1 und 3 und 13 Absatz 2 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), erlässt die Gemeinde 
Eichstadt (Altmark) folgende Einbeziehungssatzung:

§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Die Einbeziehungssatzung zur Abrundung der Ortslage Eichstadt (Altmark) 
umfasst in der Gemarkung Eichstedt, Flur 4 die Flurstücke (FLS) 151, 152, 
174 und 416/1. Insgesamt haben die benannten Flurstücke eine Größe von 
ca. 4.558 m² (FLS 151 = 554 m², FLS 152 = 1.389 m², FLS 174 = 1.003 m², FLS 
416/1 = 1.612 m²).

Maßgebend ist die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches im Lage-
plan des zeichnerischen Teiles Im Maßstab M 1 :1.000.

§ 2
Bestandteile der Satzung

Die Einbeziehungssatzung besteht aus der Begründung, der Planzeichnung 
in der Fassung vom August 2019 und den im § 4 enthaltenen textlichen 
Festsetzungen.

§ 3
Zulässigkeit von Vorhaben

Der räumliche Geltungsbereich wird auf der Grundlage des § 34 Absatz 4 
Satz 1 Nr. 3 BauGB in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil einbezogen.
Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich nach § 34 
BauGB in Verbindung mit einzelnen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB.
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§ 4
Weitere Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB

Zulässig sind nur Vorhaben, welche sich hinsichtlich des Maßes der bau-
lichen Nutzung, der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, und der 
Bauweise in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und deren Er-
schließung gesichert ist.
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Einbeziehungssatzung wer-
den folgende Festsetzungen getroffen:
• Ausweisung der Fläche als Dorfgebiet gemäß § 5 BauNVO
• Festsetzung der Grundflächenzahl mit 0,6 gemäß § 17 BauNVO
• Festsetzung einer Baugrenze auf dem FLS 416/1
• zulässig sind Einfamilienhäuser einschließlich Nebengelass in offener 

Bauweise, die Art der geplanten Bebauung orientiert sich dabei an der 
vorhandenen Umgebungsbebauung.

§ 5
Naturschutzfachliche Regelungen

Zur Durchführung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des 
§ 1 a und § 9 Abs. 1 a BauGB sind an den äußeren Grundstücksgrenzen der 
FLS 151, 152 und 174 Strauch-Baumhecken mit einer Breite von 5 m (705 m²) 
anzulegen. Für den verbleibenden Ausgleich (außerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches) wird auf den FLS 416/1 und 414/109 auf einer Fläche von 
insgesamt 627 m² eine zweireihige Strauchhecke (Breite insgesamt 3 m)

und eine Streuobstwiese (Breite insgesamt 6 m) angelegt. Die Ausgleichs-
flächen haben insgesamt eine Größe von 1.332 m². Zu verwenden sind die 
in Anlage 1 zur Begründung enthaltenen Pflanzenarten. Die Pflanzungen sind 
dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Abgängige Gehölze sind durch gleichwertige Gehölze zu ersetzen.
Die Auswahl der zu pflanzenden Gehölze richtet sich nach Anlage 1 zur Be-
gründung der Satzung.

§ 6
Inkrafttreten

Die Einbeziehungssatzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) „Verdichtung 
Goldbecker Straße“ tritt gemäß § 10 Absatz 3 am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Gemeinde Eichstedt (Altmark), den 16.10.2019

Bürgermeister
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Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe)

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 
(GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2019 (GVBI. 
LSA S. 66), hat der Stadtrat der Hansestadt Werben (Elbe) in seiner Sitzung 
am 02.07.2019 folgende Hauptsatzung beschlossen:

I. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name, Bezeichnung

(1)  Die Stadt führt den Namen „Hansestadt Werben (Elbe)“.
(2)  Zum Stadtgebiet gehören die Ortsteile Behrendorf, Berge, Giesenslage, 

Kolonie Neu-Werben, Räbel und Werben (Elbe).

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Hansestadt Werben (Elbe) zeigt in Silber ein golden 
bewehrten roten Adler, über seinem Kopf ein steigender goldener 
Mond, überhöht von einem sechsstrahligen goldenen Stern.

(2)  Die Flagge der Hansestadt Werben (Elbe) ist rot-weiß (1:1) gestreift 
(Querformat: Streifen waagerecht verlaufend, Längsformat: Streifen 
senkrecht verlaufend) und mittig mit dem Stadtwappen belegt.

(3)  Die Farben der Stadt sind rot und weiß.
(4)  Die Hansestadt Werben (Elbe) führt ein Dienstsiegel, das dem der 

Hauptsatzung beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Um-
schrift lautet: „Hansestadt Werben (Elbe), Landkreis Stendal“. Die Füh-
rung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten.

II. ABSCHNITT
ORGANE

§ 3
Vorsitz im Stadtrat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates.
(2)  Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte in 

der konstituierenden Sitzung zwei Stellvertreter für den Verhinderungs-
fall, die den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Stadtrat vertreten. Die 
Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der Vertretungsbefugnis die 
Bezeichnung „Erster“ bzw. „Zweiter stellvertretender Vorsitzender des 
Stadtrates“.

(3)  Jeder Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt 
werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Stadtrat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert 2.500,00 Euro übersteigt und 
kein Fall von § 105 Absatz 4 KVG LSA vorliegt,

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 2.500,00 Euro übersteigt,

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 2.500,00 Euro übersteigt,

4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermö-
genswert 100,00 Euro übersteigt.

§ 5
Ausschüsse des Stadtrates

(1)  Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden beraten-

de Ausschüsse:
1. den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie
2. den Bauausschuss.

(2)  Bei Bedarf kann der Stadtrat zeitweilige Ausschüsse bilden.
(3)  Ausschussmitglieder können im Verhinderungsfall durch Mitglieder der-

selben Fraktion vertreten werden.

§ 6
Beratende Ausschüsse

(1)  Die beratenden Ausschüsse bestehen aus vier Stadträten und dem Bür-
germeister als Vorsitzenden.

(2)  Die beratenden Ausschüsse bereiten die Beschlüsse des Stadtrates vor.
(3)  In folgende Ausschüsse werden zusätzlich und widerruflich durch den 

Stadtrat jeweils drei sachkundige Einwohner mit beratender Stimme 
berufen:
1.  Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie
2.  Bauausschuss

 Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre Berufung 
zuvor nicht widerrufen wird, mit dem Zusammentritt des neu gewählten 
Stadtrates.

§ 7
Auskunftsrecht

(1) Jedes Mitglied des Stadtrates hat das Recht, schriftlich, elektronisch 
oder in der Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, denen es 
angehört, mündlich Anfragen zu allen Angelegenheiten der Stadt und 
ihrer Verwaltung an den Bürgermeister zu richten; die Auskunft ist vom 
Bürgermeister zu erteilen.

(2)  Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich mündlich 
beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen einer 
Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen. Kann die Frist 
im Einzelfall bei erforderlicher Mitwirkung beteiligter Dritter nicht ein-
gehalten werden, ist eine angemessene Verlängerung möglich. Über 
die Gründe und die Verlängerung der Frist ist der Fragesteller schriftlich 
oder ggf. elektronisch zu unterrichten.

§ 8
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Stadtrat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 9
Bürgermeister

Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG 
LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung entscheidet, ge-
hören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach bereits festge-
legten Grundsätzen entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung 
haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert von 2.500,00 Euro nicht 
übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme und Vermittlung von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, 
wenn der Vermögenswert 100,00 Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus wer-
den ihm die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsge-
schäfte übertragen, sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten 
werden oder kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

§ 10
Gleichstellungsbeauftragte

Die Hansestadt Werben (Elbe) ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA 
bestellte Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Hansestadt 
Werben (Elbe) zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsge-
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bunden. An den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse kann sie 
teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist.
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen.

III. ABSCHNITT
UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER EINWOHNER

§ 11
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Ein-
wohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der 
Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und leitet diese. 
Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß § 14 bekanntzumachen und 
soll 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.

 Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage ver-
kürzt werden.

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Informationen des Bürgermeisters
5. Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3) Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Stadt zum Protokollführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung 
über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse.

§ 12
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, 
in dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und 
insbesondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung 
oder im schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung 
durchgeführt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekannt-
zugeben ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der 
Befragung darzustellen.

IV. ABSCHNITT
EHRENBÜRGER

§ 13
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehren-
bezeichnung der Stadt bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Stadtrates.

V. ABSCHNITT
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

§ 14
Bekanntmachungen

(1)  Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen 
die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Die Bekannt-
machung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem das 

Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
den bekanntzumachenden Text enthält. Auf Ersatzbekanntmachungen 
gemäß § 9 Abs. 2 KVG LSA wird unter Angabe des Gegenstandes, des 
Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Öffnungszeiten des Ver-
waltungsamtes in Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, bzw. des Verwal-
tungsamtes Arneburg, Breite Straße 15, im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung hingewiesen.

 Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorge-
schrieben ist.

 Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der 
Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Ausle-
gung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen 
Bestimmungen enthält.

(2)  Auf die bekannt gemachten Satzungen und Verordnungen kann in den 
örtlichen Tageszeitungen (Altmarkzeitung und Volksstimme) oder an 
Bekanntmachungstafel nach Absatz 3 hingewiesen werden (Hinweis-
bekanntmachung). Der Text bekannt gemachter Satzungen und Verord-
nungen wird im Internet unter www.arneburggoldbeck.de zugänglich 
gemacht. Weitere Bekanntmachungen nach Abs. 1 Satz 1 können 
ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht werden. 
Die Satzungen können auch jederzeit im Verwaltungsamt Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, und im Verwaltungsamt Arneburg, Breite Straße 
15, während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.

(3)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse werden – sofern zeitlich möglich auch bei einer gemäß 
§  53 Abs. 4 Satz 5 KVG LSA formlos und ohne Frist einberufenen Sit-
zung – durch Aushang an folgenden Bekanntmachungstafeln bekannt 
gemacht:

Hansestadt Werben (Elbe)  Rathaus, Marktplatz l
OT Behrendorf  Werbener Straße II
OT Berge  Lindenstraße 7
OT Giesenslage  Dorfstraße 21
OT Räbel  Räbelsche Dorfstraße, 
  Buswendeschleife

 Auf dem Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt 
wird. Der Tag des Aushangs und der Tag der Abnahme zählen bei dieser 
Frist nicht mit. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten Tages, 
der dem Tag des Aushangs, an der/den dafür bestimmten Bekanntma-
chungstafeln folgt, bewirkt. Der Aushang darf frühestens am Tag nach 
der Sitzung abgenommen werden.

(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 
erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.

(5) Alle übrigen Bekanntmachungen sind an den Bekanntmachungstafeln 
nach Absatz 3 bekanntzumachen. Die Aushängefrist beträgt, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, zwei Wochen. Der Tag des Aushangs und 
der Tag der Abnahme zählen bei dieser Frist nicht mit. Auf dem Aushang 
ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt wird.

 Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten Tages nach vollendeter 
Aushängefrist an den/der dafür bestimmten Bekanntmachungstafel/n 
bewirkt.

VI. ABSCHNITT
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 15
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe) 5. November 2019 | 9 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

§ 16
Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Hansestadt Werben (Elbe) vom 
04.11.2014, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung der Haupt-
satzung der Hansestadt Werben (Elbe) vom 03.04.2018, außer Kraft.

Werben, 2.7.19

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 
Abs. 2 KVG LSA: 24.09.19

Bekanntmachung

Hinweis auf die Veröffentlichung der 2. Änderung der Verbandssatzung des kommunalen 
Zweckverbandes „Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband“ im Amtsblatt 

des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat die 2. Änderung der Ver-
bandssatzung des kommunalen Zweckverbandes „Altmärkischer Regional-
marketing- und Tourismusverband“ mit Bescheid vom 05.06.2019 unter dem 
Aktenzeichen 206.6.2-10110/SAW/SDL-ZV_Tourismus_VS-2.ÄS genehmigt.
Die 2. Änderung der Verbandssatzung und der Genehmigungsvermerk des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt sind gemäß § 8 Abs. 5 Satz 2 des 
Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes Sachsen-An-
halt (GKG LSA) im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
Nr. 7/2019 vom 16.07.2019 veröffentlicht worden.

Hohenberg-Krusemark, den 08.10.2019 
 
 
 
 

Dirk Kautz
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung

Jahresabschluss des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg Eigenbetrieb  
für das Wirtschaftsjahr 2017

Der Stadtrat der Stadt Arneburg hat in seiner Sitzung am 24. 09. 2019 fol-
genden Beschluss (Nr.22/123/19) gefaßt:

„Der Stadtrat der Stadt Arneburg beschließt auf Empfehlung des Betriebs-
ausschusses des Eigenbetriebes Nr. 165/ISBA/19 vom 20.08.2019 auf sei-
ner heutigen Sitzung auf der Grundlage des Eigenbetriebsgesetzes vom 
24.03.1997 (GVBl. S.446, § 19 Abs. 4) den Jahresabschluss und den La-
gebericht des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg für das Jahr 2017 
auf der Grundlage der durchgeführten Jahresabschlussprüfung durch die 
Prüfungsgesellschaft Deloitte GmbH Magdeburg und dem Feststellungsver-
merk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal vom 31.07.2019 
festzustellen.

Entsprechend EigBG § 19 Abs. 4 entscheidet der Stadtrat über die Behand-
lung des Jahresfehlbetrages.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2017 und der Lagebericht des Infrastruk-
turbetriebes der Stadt Arneburg wurde mit einem Bestätigungsvermerk 
durch Deloitte GmbH Magdeburg am 28.06.2019 und dem Feststellungsver-
merk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal am 31.07.2019 
des Landkreises Stendal versehen. 

gez. Unterschrift Siegel
Riedinger Stadt Arneburg

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebes Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Nach § 6b 
Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur 

Rechnungslegung nach § 6b Abs 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse 
aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie 
die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG  liegen in der Verant-
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wortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB i.V. m. § 19 Abs. 
3 EigBG LSA und § 142 der KVG  LSA unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsge-
mäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pla-
nen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 
Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsät-
ze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicher-
heit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen 
wesentlichen Belangen erfüllt sind.
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschafltiche und rechtliche Umfeld der 
Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der 
Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob 
die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Ste-
tigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse entspricht der Jahresabschluss des Infrastrukturbetriebes der 
Stadt Arneburg, Arneburg, den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte 
Konten zur führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen 
Einwendungen geführt.“

Magdeburg, den 28. Juni 2019

Stempel Deloitte GmbH
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Unterschrift gez. Unterschrift
(Bornkampf) (Diedrich)
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Stendal zum Jahresabschluss für das Jahr 2017 
des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arneburg

Stendal, den 31.07.2019

Als die mit der Rechnungsprüfung beauftragte Stelle trifft das Rechnungs-
prüfungsamt des Landkreises Stendal gemäß der kommunal- und eigenbe-
triebsrechtlichen Bestimmungen des Landes Sachsen-Anhalt für den Jahres-
abschluss zum 31.12.2017 den folgenden Feststellungsvermerk:

„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 28.06.2019 abgeschlos-
sener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. 12. 
2017 beauftragte Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Buch-
führung und der Jahresabschluss des Infrastrukturbetriebes der Stadt Arne-
burg den gesetzlichen Vorschriften und der Betriebssatzung entsprechen.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragsituation des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Eigene Prüfungshandlungen des kreislichen Rechnungsprüfungsamtes 
haben, bezogen auf den Jahresabschluss 2017, im I. Quartal 2019 statt-
gefunden. Mit Datum vom 20.06.2019 wurde der Prüfvermerk erstellt. Im 
Ergebnis der Prüfungshandlungen ergaben sich keine Einwendungen, die 
einem uneingeschränkten Feststellungsvermerk zum Jahresabschluss 2017 
entgegenstehen.“

gez. Unterschrift
Ralf Mosow
Amtsleiter

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden gemäß § 19, Abs. 5 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – im Land Sachsen-Anhalt für die Dauer von sieben 
Arbeitstagen in der Zeit vom 14. 10. bis 25. 10. 2019 (Mo–Do. von 8.00 bis 16.00 Uhr; Freitag von 8.00–12.00 Uhr) am Sitz des Eigenbetriebes, Osterburger 
Straße 1 in 39596 Arneburg öffentlich ausgelegt.

L. Riedinger
Bürgermeister der Stadt Arneburg
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Hauptsatzung der Stadt Arneburg

Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. 
LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2019 (GVBl. LSA  
S. 66), hat der Stadtrat der Stadt Arneburg in seiner Sitzung am 23.07.2019 
folgende Hauptsatzung beschlossen:

l. ABSCHNITT
BENENNUNG UND HOHEITSZEICHEN

§ 1
Name, Bezeichnung

(1)  Die Stadt führt den Namen „Stadt Arneburg“.
(2)  Zum Stadtgebiet gehören die Ortsteile Arneburg, Beelitz und Dalchau.

§ 2
Wappen, Flagge, Farben, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Stadt Arneburg zeigt in Silber über blauem Wasser 
eine rote, schwarzgefugte Burgmauer mit gezinntem Torturm mit halb-
geöffnetem goldenem Fallgatter und zwei Mauertürmen mit je einem 
Rundbogenfenster, grünbedacht und goldbeknauft, der rechte Turm mit 
Satteldach und der linke mit Spitzdach, über dem Torturm stehend ein 
goldbewehrter Adler.

(2)  Die Flagge der Stadt ist rot-weiß (1: 1) gestreift (Querformat: Streifen 
waagerecht verlaufend, Längsformat Streifen senkrecht verlaufend) und 
mittig mit dem Stadtwappen belegt.

(3)  Die Farben der Stadt sind rot und weiß.
(4)  Die Stadt führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung beigefügten 

Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: „Stadt Arneburg“. 
Die Führung des Dienstsiegels ist dem Bürgermeister vorbehalten.

II. ABSCHNITT
ORGANE

§ 3
Vorsitz im Stadtrat

(1)  Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates.
(2)  Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus seiner Mitte in 

der konstituierenden Sitzung einen Stellvertreter für den Verhinderungs-
fall, der den Bürgermeister auch beim Vorsitz im Stadtrat vertritt. Der 
Stellvertreter führt die Bezeichnung „Erster stellvertretender Vorsitzen-
der des Stadtrates“.

(3)  Der Stellvertreter kann mit der Mehrheit der Mitglieder abgewählt wer-
den. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzufinden.

§ 4
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

Der Stadtrat entscheidet über
1.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen, wenn der Vermögenswert 5.000,00 Euro übersteigt und 
kein Fall von § 105 Absatz 4 KVG LSA vorliegt,

2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermäch-
tigungen, wenn der Vermögenswert 5.000,00 Euro übersteigt,

3.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, wenn der 
Vermögenswert 10.000,00 Euro übersteigt,

4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermö-
genswert 10.000,00 Euro übersteigt.

§ 5
Ausschüsse des Stadtrates

(1)  Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständi-

gen Ausschüsse:
1.  als beschließenden Ausschuss

• den Hauptausschuss,
•  den Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb „Infrastrukturbe-

trieb der Stadt Arneburg“ (ISBA)
2.  sowie als beratende Ausschüsse

• den Bauausschuss,
• den Finanzausschuss und
• den Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss (WTK-Aus-

schuss).
(2)  Bei Bedarf kann der Stadtrat zeitweilige Ausschüsse bilden.
(3)  Ausschussmitglieder können im Verhinderungsfall durch Mitglieder der-

selben Fraktion vertreten werden.

§ 6
Beschließende Ausschüsse

(1)  Der Hauptausschuss besteht aus vier Stadträten und dem Bürgermeister 
als Vorsitzenden. Der Hauptausschuss entscheidet abschließend über:
1.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 7 und 10 KVG LSA, 

wenn der Vermögenswert 10.000,00 Euro nicht übersteigt;
2.  Rechtsgeschäfte im Sinne des § 45 Abs. 2 Nr. 13 und 16 KVG LSA, 

wenn der Vermögenswert 10.000,00 Euro nicht übersteigt.
3.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähn-

lichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der 
Vermögenswert 100,00 Euro übersteigt und 10.000,00 Euro nicht 
übersteigt.

4.  Personalangelegenheiten der Stadt Arneburg im Einvernehmen mit 
dem Bürgermeister.

 Ist der Hauptausschuss aufgrund der Wertgrenzen oder aufgrund des 
Absatzes 3 nicht abschließend zuständig, so bereitet er die Beschlüsse 
für den Stadtrat vor. Die vom Hauptausschuss gefassten abschließen-
den Beschlüsse werden in der nächsten Sitzung des Stadtrates bekannt 
gegeben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder berechtigtes Interesse 
Einzelner entgegenstehen.

(2)  Die Stadt unterhält folgenden Eigenbetrieb:
 „Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg“ (ISBA)
 Aufgaben und Zusammensetzung des Betriebsausschusses bestimmen 

sich nach dem Gesetz über die kommunalen Eigenbetriebe im Land 
Sachsen-Anhalt und der Betriebssatzung des Eigenbetriebes. Der Bür-
germeister oder ein von ihm namentlich bestimmter Vertreter ist stimm-
berechtigter Vorsitzender des Betriebsausschusses.

(3)  Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder ist eine Angelegenheit dem 
Stadtrat zur Beschlussfassung zu unterbreiten.

§ 7
Beratende Ausschüsse

(1)  Den im Folgenden genannten Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches 
Mitglied des Stadtrates vor:
• den Bauausschuss,
• den Finanzausschuss und
• den Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss (WTK-Aus-

schuss).
(2)  Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen im Stadtrat in der Reihen-

folge der Höchstzahlen nach d' Hondt zugeteilt. Bei gleichen Höchstzah-
len entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht. Die 
Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden 
aus der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Stadträte. Die Frak-
tion, die den Vorsitzenden stellt, benennt auch den Vertreter für den 
Verhinderungsfall aus der Mitte der dem jeweiligen Ausschuss ange-
hörenden Stadträte der Fraktion. Verzichtet eine Fraktion auf den ihr 
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danach zugeteilten Ausschussvorsitz, so wird der Vorsitz durch Abstim-
mung unter den Ausschussmitgliedern aus ihrer Mitte bestimmt. Ebenso 
wird der Vertreter für den Verhinderungsfall durch Abstimmung aus der 
Mitte der dem Ausschuss angehörenden Stadträte bestimmt.

(3)  Die Ausschüsse bestehen aus 5 Stadträten. Der Bürgermeister kann 
jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf Verlangen ist ihm das Wort 
zu erteilen.

(4)  In folgende Ausschüsse werden zusätzlich und widerruflich durch den 
Stadtrat jeweils zwei sachkundige Einwohner mit beratender Stimme 
berufen:
 • den Bauausschuss,
• den Finanzausschuss und
• den Wirtschafts-, Tourismus- und Kulturausschuss (WTK-Aus-

schuss).
 Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern ihre Berufung 

zuvor nicht widerrufen wird, mit dem Zusammentritt des neu gewählten 
Stadtrates.

§ 8
Auskunftsrecht

(1)  Jedes Mitglied des Stadtrates hat das Recht, schriftlich, elektronisch 
oder in der Sitzung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, denen es 
angehört, mündlich Anfragen zu allen Angelegenheiten der Stadt und 
ihrer Verwaltung an den Bürgermeister zu richten; die Auskunft ist vom 
Bürgermeister zu erteilen.

(2)  Kann eine Anfrage während der Sitzung nicht unverzüglich mündlich 
beantwortet werden, hat der Bürgermeister die Auskunft binnen einer 
Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen. Kann die Frist 
im Einzelfall bei erforderlicher Mitwirkung beteiligter Dritter nicht ein-
gehalten werden, ist eine angemessene Verlängerung möglich. Über 
die Gründe und die Verlängerung der Frist ist der Fragesteller schriftlich 
oder ggf. elektronisch zu unterrichten.

§ 9
Geschäftsordnung

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine vom 
Stadtrat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt.

§ 10
Bürgermeister

Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 Abs. 1 Satz 3 KVG 
LSA, über die der Bürgermeister in eigener Verantwortung entscheidet, ge-
hören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte, die nach bereits festge-
legten Grundsätzen entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung 
haben oder die im Einzelfall einen Vermögenswert von 5.000,00 Euro nicht 
übersteigen. Satz 1 gilt auch für die Annahme und Vermittlung von Spenden, 
Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, 
wenn der Vermögenswert 100,00 Euro nicht übersteigt. Darüber hinaus wer-
den ihm die Entscheidung über die in § 4 Ziff. 1 bis 4 genannten Rechtsge-
schäfte übertragen, sofern die dort festgelegten Wertgrenzen unterschritten 
werden oder kein Ausschuss abschließend zuständig ist.

§ 11
Gleichstellungsbeauftragte

Die Stadt Arneburg ist Mitgliedsgemeinde der Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck. Die von der Verbandsgemeinde gemäß § 78 KVG LSA bestell-
te Gleichstellungsbeauftragte ist auch für den Bereich der Stadt Arneburg 
zuständig und in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht weisungsgebunden. An den 
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse kann sie teilnehmen, so-
weit ihr Aufgabenbereich betroffen ist.
In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort 
zu erteilen.

III. ABSCHNITT
UNTERRICHTUNG UND BETEILIGUNG DER EINWOHNER

§ 12
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Ein-
wohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der 
Bürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein und leitet diese. 
Er setzt die Tagesordnungspunkte sowie Ort und Zeit der Veranstaltung 
fest. Die schriftliche Einladung ist gemäß § 15 bekanntzumachen und 
soll 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung erfolgen.

 Die Einladungsfrist kann bei besonderer Dringlichkeit auf drei Tage ver-
kürzt werden.

(2)  Einwohnerversammlungen sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 
durchzuführen:
1.  Eröffnung der Einwohnerversammlung durch den Leiter
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.  Feststellung der Tagesordnung
4.  Informationen des Bürgermeisters
5.  Aussprache und Diskussion
6.  Schließung der Einwohnerversammlung

(3)  Über die Einwohnerversammlung ist ein Protokoll zu führen. Der Leiter 
der Veranstaltung bestellt spätestens mit der Einladung einen Bürger 
der Stadt zum ProtokoIIführer.

(4)  Der Bürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung 
über den Ablauf der Einwohnerversammlung und die wesentlichen Er-
gebnisse.

§ 13
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in 
wichtigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt. Sie 
kann nur auf Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in 
dem die mit „ja“ oder „nein“ zu beantwortende Frage formuliert ist und ins-
besondere festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung oder im 
schriftlichen Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung durchge-
führt wird und in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzugeben 
ist. In dem Beschluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der Befragung
darzustellen.

IV. ABSCHNITT
EHRENBÜRGER

§ 14
Ehrenbürgerrecht, Ehrenbezeichnung

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes oder der Ehren-
bezeichnung der Stadt bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimm-
berechtigten Mitglieder des Stadtrates.

V. ABSCHNITT
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

§ 15
Bekanntmachungen

(1)  Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen 
die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt „Hallo 
Nachbarn“ der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck. Die Bekannt-
machung ist mit Ablauf des Erscheinungstages bewirkt, an dem das 
Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
den bekanntzumachenden Text enthält. Auf Ersatzbekanntmachungen 
gemäß § 9 Abs. 2 KVG LSA wird unter Angabe des Gegenstandes, des 
Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Öffnungszeiten des Ver-
waltungsamtes in Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1, bzw. des Verwal-
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tungsamtes Arneburg, Breite Straße 15, im Amtsblatt „Hallo Nachbarn“ 
der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck spätestens am Tage vor dem 
Beginn der Auslegung hingewiesen.

 Die Auslegungsfrist beträgt zwei Wochen, soweit nichts anderes vorge-
schrieben ist.

 Die Ersatzbekanntmachung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der 
Auslegungszeitraum endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Ausle-
gung nach einer anderen Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen 
Bestimmungen enthält.

(2)  Auf die bekannt gemachten Satzungen und Verordnungen kann in den 
örtlichen Tageszeitungen (Altmarkzeitung und Volksstimme) oder an 
Bekanntmachungstafel nach Absatz 3 hingewiesen werden (Hinweis-
bekanntmachung). Der Text bekannt gemachter Satzungen und Verord-
nungen wird im Internet unter www.arneburg-goldbeck.de zugänglich 
gemacht. Weitere Bekanntmachungen nach Abs. 1 Satz 1 können 
ebenfalls unter dieser Internetadresse zugänglich gemacht werden. 
Die Satzungen können auch jederzeit im Verwaltungsamt Goldbeck, 
An der Zuckerfabrik 1, und im Verwaltungsamt Arneburg, Breite Straße 
15, während der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpflichtig kopiert 
werden.

(3)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse werden – sofern zeitlich möglich auch bei einer gemäß § 53 
Abs. 4 Satz 5 KVG LSA formlos und ohne Frist einberufenen Sitzung – 
durch Aushang an folgenden Bekanntmachungstafeln bekannt gemacht:

Arneburg Am Rathaus, Breite Straße 15
  Bürser Straße 4
  Elbstraße 4

Beelitz Dorfstraße 8 – Gemeindehaus

Dalchau  Am Weinberg – Bushaltestelle –

 Auf dem Aushang ist zu vermerken, von wann bis wann ausgehängt 
wird. Der Tag des Aushangs und der Tag der Abnahme zählen bei dieser 
Frist nicht mit. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des ersten Tages, 
der dem Tag des Aushangs, an der/den dafür bestimmten Bekanntma-
chungstafel/n folgt, bewirkt. Der Aushang darf frühestens am Tag nach 
der Sitzung abgenommen werden.

(4)  Die gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen von Kommunalwahlen 

erfolgen in den öffentlichen Aushängekästen nach Absatz 3.
(5)  Alle übrigen Bekanntmachungen sind an den Bekanntmachungstafeln 

nach Absatz 3 bekanntzumachen. An die Stelle dieser Bekanntmachung 
kann als vereinfachte Form der Bekanntmachung auch der Aushang an 
der Bekanntmachungstafel in Arneburg, Breite Straße 15, treten, wenn 
der Inhalt der Bekanntmachung eine Person oder einen eng begrenzten 
Personenkreis betrifft. Die Aushängefrist beträgt, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, zwei Wochen. Der Tag des Aushangs und der Tag der 
Abnahme zählen bei dieser Frist nicht mit. Auf dem Aushang ist zu ver-
merken, von wann bis wann ausgehängt wird. Die Bekanntmachung ist 
mit Ablauf des ersten Tages nach vollendeter Aushängefrist an den/der 
dafür bestimmten Bekanntmachungstafel/n bewirkt.

VI. ABSCHNITT
ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 16
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und 
männlicher Form.

§ 17
lnkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Arneburg vom 28.10.2014 
außer Kraft .

Arneburg, den 23.07.2019

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 
Abs. 2 KVG LSA: 21.10.2019
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Sie haben Ihr Amtsblatt  
„Hallo Nachbarn“ nicht erhalten?!
Unser Amtsblatt „Hallo Nach-
barn“ erhalten Sie einmal im 
Monat. Es wird allen Haushal-
ten in der Verbandsgemeinde 
Arneburg-Goldbeck zugestellt. 
Der Vertrieb des Amtsblattes 
wurde für alle Mitgliedsge-
meinden der Verbandsgemein-
de an das Dienst-Leistungs-Cen-
trum Osterburg, Am Bültgraben 
10, vergeben. 
Die Verteilung wird von hieraus 
mit vielen fleißigen Helfern 
organisiert.  
Kommt der „Hallo Nachbarn“ 

bei Ihnen nicht an, wenden Sie 
sich bitte an:
DLC Osterburg, Tel. 03937-2 92 
90 80, Frau Goethe, Susanne.
Goethe@volksstimme.de 
Einzelne Exemplare erhalten Sie 
auch im Verwaltungsamt in 
Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 
sowie im Verwaltungsamt in 
Arneburg, Breite Str. 15.
Wir wünschen allen Lesern viel 
Vergnügen bei der Lektüre, in der 
Hoffnung, dass unser „Hallo 
Nachbarn“ Sie immer pünktlich 
erreicht!

AUFRUF
An alle Vereine und Institutionen
Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wird auch 2020 den 
Veranstaltungskalender für alle Mitgliedsgemeinden erstellen. 
Zur Erstellung des Veranstaltungsplanes 2020 benötigen wir 
Ihre Unterstützung.
Ich möchte Sie bitten, alle Veranstaltungen mit Termin und 
Uhrzeit an das Tourismusbüro in Arneburg zu melden, gern auch 
per E-Mail.

Termin: 10.12.2019

Tourismusbüro Arneburg
Breite Straße 15
39596 Arneburg 
Frau Jordan
Telefon 039321 / 51817
Fax 039321 / 51818
 0177 / 4074356
E-Mail tourismus@arneburg-goldbeck.de

Stellenausschreibung 
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck   
Der Verbandsgemeindebürgermeister

Ausschreibung
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck sucht zum 
01.08.2020 eine/einen Auszu-
bildende/n für den Ausbil-
dungsberuf 

Verwaltungsfachangestellter 
(m/w/d)
Fachrichtung Kommunalver-
waltung.

Nähere Informationen zur 
Ausschreibung unter  
www.arneburg-goldbeck.de.

Bewerbungen von schwerbe-
hinderten Menschen sind 
erwünscht.

Bewerbungskosten sowie 
Kosten, die durch An- und 
Abreise entstehen, werden 
nicht erstattet.

Bei Interesse richten Sie Ihre 
aussagefähige Bewerbung mit 
tabellarischem Lebenslauf, 
Kopie der letzten 2 Schulzeug-
nisse und Beurteilungen bis 
zum 18.11.2019 an die

Verbandsgemeinde  
Arneburg-Goldbeck 
Personalamt 
An der Zuckerfabrik 1 
39596 Goldbeck.

Die Bewerbungsunterlagen 
werden nach dem Abschluss 
des Auswahlverfahrens für 
einen Zeitraum von zwei 
Monaten in der Stadtverwal-
tung zur Abholung aufbewahrt. 
Bewerbungsunterlagen mit 
frankiertem Rückumschlag 
werden dem Bewerber zurück-
gesandt.

René Schernikau 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

ein Jahr geht schnell vorbei 
und auch die vergangenen 
Monate waren wieder gefüllt 
mit zahlreiche Gesprächen, 
Anregungen und Anfragen. 
Viele Menschen bewegte 
dabei der Eindruck, unsere 
Zeit ist komplizierter, lauter, 
unfreundlicher und auch 
gefährlicher geworden. Und 
natürlich stimmt das auch, 
wenn wir die Ereignisse in 
Halle und die Diskussionen 
und Stellungnahmen rund um 
diesen Anschlag sehen.

Die letzten 10 Jahre betrach-
tet, hat sich unser Weltbild 
gehörig verschoben, unsere 
gefühlt heile Welt scheint ins 
Wanken geraten zu sein. 
Klimakrise und Hass gegen 
andere Menschen schlagen 
uns aus den Zeitungen und TV 
Nachtrichten entgegen. Die 
Menschen überlegen, ob ihr 
Leben noch in den kommen-
den Jahren so lebenswert sein 
wird, wie gestern und heute.

Genau darum brauchen wir 
Sie, brauchen wir Ihr tägliches 
Engagement! 

Zeiten haben sich immer 
gewandelt und wenn wir die 

Berichte aus den 68ern sehen, 
war das Gesprächsklima auch 
damals nicht immer von 
Höflichkeit geprägt, ob in West 
oder Ost. Die Ölkrise der 70er 
hat die Wirtschaft auch in der 
DDR an den Rand des Ruins 
getrieben, neue effizientere 
Maschinen, Kraftwerke, PKW 
und Heizungen mussten 
erfunden und gebaut werden. 
Und noch in den 90er hatten 
wir Krieg im Herzen Europas.

Viele von diesen Problemen 
wurden durch Mut, Engage-
ment und durch gemeinsame 
Anstrengungen der Bürger 
überwunden und zum 
Besseren bewegt!

Lassen Sie uns den Anfängen 
populistischer und antisemiti-
scher Aktionen wehren. Die 
Demokratie ist eines der 
höchsten Güter, die die 
Menschen in unserem Land 
mit der Wende friedlich 
erkämpft haben. Sie haben in 
den vergangenen 30 Jahren 
viel geschaffen. Lassen Sie uns 
gemeinsam die Welt weiter 
Stück für Stück voranbringen, 
im Kleinen und im Großen.

Ihr
René Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
Die Verbandsgemeinde Arne-
burg-Goldbeck beabsichtigt 
zum 01.01.2020 die Besetzung 
einer Stelle als 
staatlich anerkannten Erzie-
her (m/w/d).
Die vollständige Ausschreibung 

finden Sie unter  
www.arneburg-goldbeck.de.
Die Bewerbungsfrist endet am 
08.11.2019.

Der Verbandsgemeinde- 
bürgermeister 

René Schernikau
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Sprechzeiten in der Verbandsgemeinde

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
MO keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
MI/FR 09:00 – 12:00 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
EINWOHNERMELDEAMT
MO/MI/FR keine Sprechzeit
DI 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:30 Uhr
DO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr
STADTBÜRO WERBEN
 039393/217
MO 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr im Einwohnermeldeamt
Wohnungsverwaltung immer am 1. Mittwoch im Monat: 09:00 – 12:00 Uhr
 039393/217, Fax 039393/219
SCHIEDSSTELLE ARNEBURG-GOLDBECK
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle der Verbandsgemeinde 
 Arneburg-Goldbeck findet am Dienstag, 03.12.2019 von 17:00-18:00 Uhr 
 im Verwaltungsamt Arneburg statt. Ansprechpartnerin der Schiedsstelle ist 
Frau Angelika Wichmann, außerhalb der Sprechzeit unter  039390/81359 
oder 01520/7163623 zu erreichen.
ERREICHBARKEIT DER POLIZEISTATION
Sitz: Arneburg, Breite Str. 15
 039321/518-23, Fax 039321/518-18
PHM Behrend  0151/74307100,  
PHM Treu  0151-74307099

Erreichbarkeit und Zuständigkeit im Rathaus Arneburg

SEKRETARIAT/BÜRGERDIENSTE
Sekretariat/Bürgerdienste + Gemeindeentwicklung
Frau Schild  039321/518-11
Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bürgerdienste
Fachbereichsleiterin – Planung, Stadtsanierung, Hochbau/Tiefbau:
Frau Kuhlmann, s.kuhlmann@arneburg-goldbeck.de  039321/518-40
Gemeindeentwicklung – Hochbau/Tiefbau, Dorferneuerung, 
Allgemeine Bauverwaltung, Fähren:
Herr Ulbrich  039321-518-43
Herr Bethge  039321/518-33 
Herr Nix  039321/518-41 
Frau Bösner  039321/518-41
Gemeindeentwicklung – Beitragserhebung:
Frau Fleschner  039321/518-21
Teamleiter Bürgerdienste:
Herr Deutsch, d.deutsch@arneburg-goldbeck.de  039321-518-46
Bürgerdienste – Ordnungsbehördliche Aufgaben,  
Gewerbe/Märkte, Vollstreckung, Fundbüro,  
Feuerwehren: 
Frau Gruber  039321/518-45
Herr Deutsch  039321/518-46
Frau Hack  039321/518-47 
Frau Beust  039321/518-22

Bürgerdienste Einwohnermeldeamt  
(nur zu den Sprechzeiten besetzt):
Frau Bremer  039321/518-30
Tourismusbüro:
Frau Jordan, tourismus@arneburg-goldbeck.de  039321/518-17

Erreichbarkeit und Zuständigkeit  
im Verwaltungsamt in Goldbeck

www.arneburg-goldbeck.de,  039388/971-0, Fax: 039388/971-69 

Verbandsgemeindebürgermeister:   
Herr Schernikau, r.schernikau@arneburg-goldbeck.de  039388/971-10
Sekretariat: Sitzungsdienst
Frau Fricke/Frau Fehniger, a.fricke@arneburg-goldbeck.de  039388/971-11  
Frau Müller   039388/971-50

HAUPTAMT
Sachgebietsleiter Hauptamt:
Herr Gabel, r.gabel@arneburg-goldbeck.de  039388/971-30
Allgemeine Verwaltung, Kindertageseinrichtungen,  
Hort, Sitzungsdienst:
Frau J. Stamm   039388/971-32
Allgemeine Verwaltung, Schulen, Sitzungsdienst:
Frau Zander   039388/971-13
Sitzungsdienst, Wahlen, Satzungsrecht:
Frau A. Sommer   039388/971-32
Personal/Lohn/AGH:
Frau K. Stamm, Frau Ehrenberg   039388/971-40

Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Friedhof: 
Frau Mohr   039388/971-33
Bürgerdienste – Einwohnermeldeamt/Standesamt:
Frau Bremer   039388-971-33
Bürgerdienste – Standesamt/Fundbüro: 
Frau Benke   039388/971-31
Bürgerdienste – Wahlen, Hunde, Gewerbe: 
Herr Rottstädt   039388/971-25
Schwimmbad/Campingplatz/
Veranstaltungen/Systemadministrator:
Herr Sommer   039388/971-26

KÄMMEREI
Amtsleiterin Kämmerei:
Frau Hoedt, d.hoedt@arneburg-goldbeck.de  039388/971-20
Leiterin Kasse und Vollstreckung:
Frau Dähnrich, a.daehnrich@arneburg-goldbeck.de  039388/971-21
Kasse:
Frau Dietrich   039388/971-60
Vollstreckung:
Frau Schauer   039388/971-22
Steuern:
Frau Drechsel   039388/971-12
Liegenschaften/Kommunalvermögen:
Frau Lindau   039388/971-41
Doppik:
Herr Sanftleben   039388/971-24
Buchhaltung:
Frau Konert   039388/971-23
Gebäudemanagement/Schwimmbad/Campingplatz:
Frau Braunert   039388/971-34

Kontakte und Sprechzeiten

SERVICE
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Information zum Verbrennen  
von Gartenabfällen
Das Team Bürgerdienste der 
Verbandsgemeinde Arneburg- 
Goldbeck möchte Sie auf den 
folgenden Abschnitt der 
Verbrennungsordnung des 
Landkreises Stendal hinweisen.
 
§ 4 Verbrennung von Gartenab-
fällen
(1) Das Verbrennen von pflanz-
lichen Gartenabfällen ist in der 
Zeit vom 1. Februar bis 
15. März und vom 15. Oktober 
bis 30. November zugelassen.

Sie dürfen jeweils nur einmal 
pro genannten Zeitraum auf 
dem Gartengrundstück, auf 
dem sie angefallen sind, mitt-
wochs und samstags von 9:00 
bis 18:00 Uhr, außer an Feierta-
gen, in einem Kleinfeuer 
verbrannt werden.
Der Verbrennungsvorgang 
muss innerhalb von zwei 
Stunden beendet sein.
Bei Fragen zu Verbrennungsvor-
gängen stehen wir Ihnen gern 
zur Seite.
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Umweltpreis 2020 der Stiftung Umwelt, Natur- und  
Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt (SUNK)
KLIMASCHUTZ ist das große 
Thema unserer Zeit. Weitrei-
chende 
Maßnahmen 
sind nötig, um 
die Erderwär-
mung zu 
begrenzen und 
die Auswirkun-
gen eines sich verändernden 
Klimas zu bewältigen.

Dabei ist jeder gefragt, denn 
neben der Lösung als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe zählt 
jede weitere Aktivität.

Als öffentlich rechtliche 
Stiftung fördern wir im Auftrag 
der Landesregierung beispiels-
weise kleine Projekte im 
Bereich des Umwelt-, Ressour-
cen- und Klimaschutzes. Die 
von uns angebotenen ökologi-
schen Freiwilligendienste 
bieten Raum und Zeit, sich mit 
umweltpolitischen Themen 
auseinanderzusetzen und das 
eigene Handeln nachhaltig zu 
überdenken. Für unseren rund 
2.000 Hektar großen Buchenbe-
stand bei Blankenburg tragen 
wir nicht nur die Verantwor-
tung als Nationales Naturerbe, 
wir sorgen mit seinem Erhalt 
für die Bindung von Treibhaus-
gasen.

Diese drei Beispiele aus dem 
Arbeitsalltag unserer Stiftung 
machen deutlich, dass KLIMA-
SCHUTZ vielfältig ist, Maßnah-
men aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen beinhalten kann 
und untrennbar mit Schutz 
unserer natürlichen Ressourcen 
verbunden ist.

Wie wichtig dabei das HAN-
DELN ist, lässt sich gut am 
Erdüberlastungstag ablesen. 
Die Organisation Global 
Footprint Network errechnet 
jährlich den Tag, an dem der 
Verbrauch an natürlichen 
Ressourcen die Kapazität zur 
Reproduktion überschreitet. In 
Deutschland wurde dieser 
kritische Punkt in 2019 bereits 
am 3. Mai erreicht!

Deshalb sind wir darauf 

gespannt zu erfahren, wo und 
wie, kleine und große Klima-

schützer in 
Sachsen- An-
halt unter-
wegs sind.

Unter dem 
Motto 

„KLIMASCHUTZ: Nicht warten 
– HANDELN!“ suchen wir nach 
innovativen Ideen und beispiel-
haften Vorhaben, die das Ziel 
haben, unsere Ressourcen zu 
schützen, den Klimawandel zu 
begrenzen oder die Auswirkun-
gen eines sich verändernden 
Klimas zu dämpfen.

Themenschwerpunkte könnten 
sein:

• Bildung 
 (umweltpädagogische 

Konzepte, Kampagnen, 
Wettbewerbe)

• Nahrungsmittel 
 (Erzeugung bis Verbrauch)
• Konsumverhalten 

(Einsparen bis Wiederverwen-
den)

• Energie 
 (Erzeugung bis Einsparung)
• Boden/Wasser/Luft 

(Vermeidung der Verschmut-
zung bis Verbesserung der 
Qualität)

• Land 
 (von Entsiegelung bis Begrü-

nung/Pflanzung)

Der Stiftung ist die Wertschät-
zung von ehrenamtlicher 
Tätigkeit ein ganz besonderes 
Anliegen. Zahlreiche Aktivitä-
ten im Naturschutz wären ohne 
den persönlichen Einsatz der 
vielen Ehrenamtlichen kaum 
denkbar. Deshalb werden jedes 
Jahr besonders engagierte 
Personen für die Auszeichnung 
mit dem Umwelt-Ehrenpreis 
gesucht!

Die Auszeichnung ist Teil des 
Umweltpreiswettbewerbes. Die 
Auswahl erfolgt unabhängig 
vom aktuellen Motto. Im 
Rahmen der Festveranstaltung 
zur Umweltpreisverleihung 
werden die Preise übergeben. 
Vorschläge mit Informationen 

über die Person und eine kurze 
Erläuterung ihres besonderen 
Engagements können jederzeit 
schriftlich eingereicht werden.

Mit dem Umweltpreis zeichnet 
die Stiftung vielfältige Aktivitä-
ten im Rahmen des Umwelt-, 
Natur- und Klimaschutzes im 
Land Sachsen-Anhalt aus. Der 
Preis soll anerkennen und dazu 
beitragen, andere zum Mit- und 
Nachmachen zu motivieren. Die 
Ausschreibung erfolgt unter 
wechselnden Jahresthemen.

Teilnahmeberechtigt sind alle 
natürlichen und juristischen 
Personen sowie allgemein zum 
Zweck der Durchführung der 
Maßnahme gebildete Zusam-
menschlüsse, Vereine, Verbände, 
Kirchen, Arbeitsgemeinschaf-
ten, Kindertagesstätten, Schüle-
rinnen und Schüler aus allen 
Schulformen und Jahrgängen.

Die Wettbewerber müssen 
einen Bezug zum Land Sach-
sen-Anhalt haben. Gleichzeitig 
ist sicherzustellen, dass die 
eingereichten Projekte und 
Vorhaben in Sachsen-Anhalt 
realisiert werden bzw. hier 
bereits umgesetzt worden sind. 
Es können Einzel- oder Grup-
penarbeiten eingereicht 
werden.
Ausgeschlossen sind Beiträge, 
die vorrangig im Rahmen 
geschäftlicher und gewerbli-
cher Aktivitäten
durchgeführt werden sowie 
Abschluss- oder Belegarbeiten.

Für die Darstellung ist die 
eingestellte Formularvorlage 
aus dem Downloadbereich der 
Internetseite www.sunk-lsa.de 
zu verwenden bzw. der Beitrag 
muss analog der vorgegebenen 
Gliederung aus dem Formular 
erstellt werden.

Die Einsendung des Wettbe-
werbsbeitrages muss per Post 
erfolgen.

Bewertung
Eine Jury bewertet die einge-
reichten Wettbewerbsbeiträge 
und ermittelt die Preisträger. 
Die Jury behält sich vor, Sonder- 
und Ehrenpreise zu vergeben. 
Die Entscheidung der Jury ist 
endgültig. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Neben Urkunden und Sachprei-
sen steht für die Geldpreise eine 
Gesamtsumme von 9.000 EUR 
zur Verfügung. Die Preisgelder 
verstehen sich als Anerkennung 
für die erfolgreiche Teilnahme 
am Wettbewerb. Die Auszahlung 
erfolgt als Zuwendung ohne 
Gegenleistungen. Nachweise zur 
weiteren Verwendung müssen 
nicht vorgelegt werden.

Letzter Abgabetermin für die 
Beiträge oder Vorschläge ist der 
06.05.2020.

Abschlussveranstaltung
Die öffentliche Preisverleihung 
findet am 02.07.2020 im 
Landesbetrieb für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft in 
Magdeburg, Otto-von-Guericke- 
Str. 5, statt.

Rücksendung
Eingesandte Unterlagen 
können in der Geschäftsstelle 
der Stiftung abgeholt werden.
Die Rücksendung erfolgt nur 
auf ausdrücklichen Wunsch 
und bis zu Portokosten in Höhe 
von 2,70 EUR.

Rückfragen
Stiftung Umwelt, Natur- und 
Klimaschutz des Landes  
Sachsen-Anhalt
Frau Hieckmann
Steubenallee 2
39104 Magdeburg
Tel.: 0391 556866-12
Fax: 0391 556866-69
E-Mail: info@sunk-lsa.de
Internet: www.sunk-lsa.de

Den Umweltpreiswettbewerb 
unterstützen:

„KLIMASCHUTZ:  
Nicht warten –  

HANDELN!“
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Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück! 
Allen Jubilaren die besten Wünsche  
zu ihrem Ehrentag!

im November

Geburtstage

STADT ARNEBURG

13.11. Lieselotte Matheja 90
20.11. Doris Geisler 85

GEMEINDE EICHSTEDT 
(ALTMARK)

18.11. Elisabeth Jurga 85

OT BABEN

07.11. Gerlinde Schulze 80
28.11. Horst Mauritz 90

OT LINDTORF

15.11. Martha Mnich 92

GEMEINDE GOLDBECK

05.11. Kurt Winter 85
09.11. Hans-Erich Schulze 80
12.11. Magda Madaj 80
13.11. Ingetraud Casper 90
14.11. Margaret Lipschütz 70

OT BERTKOW

27.11. Ingeborg Dobberkau 70

OT PLÄTZ

13.11. Elfriede Padubrin 80

HANSESTADT WERBEN 
(ELBE) 

02.11. Annemarie Dickehut 75

12.11. Gerda David 92
14.11. Gerhard Fuhr 85

OT GIESENSLAGE

02.11. Werner Reichert 80

GEMEINDE HASSEL  
OT WISCHER

10.11. Heinz Kunde 85

GEMEINDE  
HOHENBERG-KRUSEMARK

23.11. Erika Müller 80

OT SCHWARZHOLZ

06.11. Hans Liner 70
13.11. Renate Wetter 70

GEMEINDE IDEN

03.11. Irmgard Twelkmeyer 90
06.11. Anneliese Rühlmann 85

OT GERMERSLAGE

17.11. Wilfried Fischer 70

GEMEINDE ROCHAU

14.11. Jutta Anderson 80

OT KLEIN SCHWECHTEN

07.11. Werner Wuttke 92

100 Jahre Reitverein  
in Klein Schwechten?

Viele wissen, dass ich seit vielen 
Jahren an der Chronik von Klein 
Schwechten arbeite (Link ist auf 
Wikipedia/Klein Schwechten/
Link/Historisches zu Klein 
Schwechten). Dabei bin ich auf 
die Abschrift eines alten 
Zeitungsartikels aus dem Jahr 
1932 gestoßen. Darin wird über 
ein Reiterfest in Klein Schwech-
ten berichtet, bei dem das 
zehnjährige Stiftungsfest des 
Vereins begangen wurde. Das 
würde bedeuten, dass der 
Verein im Jahre 2022 sein 100 
jähriges Jubiläum feiern 
könnte.  Ich habe mich daher 
entschlossen, zusammen mit 
dem Reitverein eine Chronik 
zum hundertsten Geburtstag 
des Vereins zu erstellen. Wer 
hilft mit? Ich bin auf der Suche 
nach alten Fotos, Zeitungsarti-
keln, Urkunden und Berichten 
über die Reiterei und Pferde-
zucht in Klein Schwechten und 
Umgebung. Die Reiter aus Klein 
Schwechten haben damals sehr 

viel mit denen aus Baben 
zusammengearbeitet und auch 
mit anderen Vereinen aus der 
Umgebung. Vielleicht gibt es 
auch noch irgendwo andere 
Hinweise auf die Zeit von 1922. 
Es soll unter anderem damals 
Schabracken gegeben haben 
mit dem Vereinsnamen Reitver-
ein Erbschenk von Lützendorf. 
Die DDR-Zeit ist natürlich 
ebenso wichtig, auch wenn 
reiterlich weniger passierte. Die 
Fotos sollen ein wenig zum 
Mithelfen animieren. Sie sind 
aus dem Jahr 1927. Der Anlass 
ist nicht bekannt. Wer hat noch 
mehr davon?

Darum die Bitte an alle Freunde 
der Reiterei: helfen Sie mit, eine 
informative Chronik zu erstel-
len. Rufen Sie mich an: 
01725112529 oder schreiben 
Sie mir eine Nachricht:  
schroeder.isernhagen@web.de

Christian Schröder

Reitverein Klein Schwechten informiert
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06.11.
16.30 Uhr | Umgang mit 
Feuerlöschern
Jugend FW Arneburg

07.11.
16.00 Uhr | Rentensprechtag
Seniorenclub Arneburg

08.11.
19.00 Uhr | Umgang mit Stress 
in Konfliktsituationen
FFW Arneburg

09.11.
1989 – 30 Jahre Friedliche 
Revolution

11.11.
Martinsfest mit Laternenumzug 
Groß Schwechten

13.11.
19.00 Uhr | KLEIN-ST-E GALERIE
Ausstellung Heidi Lasch
Goldener Anker 

16.11.
15.00 Uhr | Voradventsnachmit-
tag mit Spieleabend
Schloß zu Bertkow

16.11.
19.19 Uhr | Eröffnungsveran-
staltung der 55. Session der RCG
Mehrzweckhalle Rochau

20.11.
16.30 Uhr | Wissenstest
Jugend FW Arneburg

20.11.
Gottesdienst zum Buß- und 
Bettag Sanne

22.11.
19.00 Uhr | Erste Hilfe
FFW Arneburg

26.11.
10.00 Uhr | Sprechstunde BIS 
Stendal
Sporthalle Goldbeck

27.11.
Adventsmarkt Pro Senioren 
Elbresidenz
Arneburg

30.11.
09.00 Uhr | Fahrzeug- & Geräte-
kunde
FFW Arneburg

Veranstaltungen
im November

Herzliche Einladung zur Bürger- 
sprechstunde – Frag die Verwaltung 
Am Freitag, den 15. November 
findet um 18:00 Uhr in der 
Sporthalle Rochau  unsere 
Einwohner- und Bürgermeister- 
Versammlung statt. 
Der Bürgermeister, Herr  
D. Zeidler, und der Verbandsge-
meindebürgermeister, Herr  
R. Schernikau, laden Sie, liebe 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, recht herzlich dazu ein. 
Lassen Sie sich über die aktuelle 
Entwicklung, Baumaßnahmen 
und sonstige Vorhaben bzw. 
Planungen informieren.
Es wird Gelegenheit für Fragen 
bzw. auch zur Diskussion 
bestehen.

Hauptthemen:
• Aktuelle Informationen / 

Sachstandberichte 2019
• Ausblick auf Projekte 2020
• Fragen / Diskussionen

Gemeinsam freuen wir uns auf 
Ihre Teilnahme. 
Bitte nutzen Sie diese Gelegen-
heit der Bürgerbeteiligung.

gez.: R. Schernikau
Verbandsgemeindebürgermeister

gez.: D. Zeidler
Bürgermeister 

Wohnungen in der Gemeinde Iden und 
Hohenberg-Krusemark zu vermieten
Iden, Neue Straße
1-Raum-Whg.: 29,73 m², 
Grundmiete: 4,20 €/m²,  
Fernwärme
2-Raum-Whg.: 45,47 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme
3-Raum-Whg.: 59,98 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme

Iden, Schmiedeweg 3
3-Raum-Whg.: 54,70 m², 
Grundmiete: 4,09 €/m²,  
Fernwärme

Iden, An der Feldbreite 8–11
2-Raum-Whg.: 39,05 m², 
Grundmiete: 2,81 €/m²,  
Fernwärme
3-Raum-Whg.: 55,68 m², 
Grundmiete: 2,81 €/m²,  
Fernwärme

Iden OT Rohrbeck,  
Walslebener Str. 5
3-Raum-Whg.: 55,80 m², 
Grundmiete: 3,39 €/m²,  
Erdgasheizung

Wohnungen in der  
Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark zu vermieten

Hohenberg-Krusemark, 
Hauptstraße 33
1-Raum-Whg.: 30,45 m², 
Grundmiete: 4,35 €/m²,  
Erdgasheizung

Hindenburg,  
Werbener Straße 5
3-Raum-Whg.: 77,78 m², 
Grundmiete: 4,00 €/m²,  
Erdgasheizung

In der Gemeinde Hohenberg- 
Krusemark ist eine Mietkauti-
on in Höhe von zwei Monats-
grundmieten zu hinterlegen.

Bitte informieren Sie sich 
telefonisch oder kommen Sie 
zu einem persönlichem 
Gespräch in mein Büro.

Kaufmännische 
Dienstleistungen
Franka Seehaus
Lindenstraße 11
39606 Iden
Telefon: 039390/917 321
E-Mail: 
franka_seehaus@gmx.de
Sprechzeiten: 
Dienstag und Donnerstag 
8.00 Uhr–14.00 Uhr
und nach telefonischer Verein-
barung

The Johnny Cash Show – presented by 
The Cashbags, Arneburg
Freitag, 24. April 2020,
um 20:00 Uhr
Stadthalle Arneburg, 
Bahnhofstraße 14
39596 Arneburg

Kartenvorverkauf ab sofort:
Tourismusbüro Arneburg 
Tel.: 039321 51817 
Handy: 01774074356
E-Mail: tourismus@arneburg- 
goldbeck.de
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

PFARRBEREICH  
KÖNIGSMARK

GOTTESDIENSTE/ 
ANDACHTEN:
 SA | 09.11.
18.00 Uhr | Düsedau (Abendan-
dacht)
 SO | 10.11.
09.00 Uhr | Rengerslage (Geden-
ken der Verstorbenen)
10.30 Uhr | Meseberg (Geden-
ken der Verstorbenen)
14.00 Uhr | Berge (Gedenken der 
Verstorbenen) 
 SO | 11.11. – Martinstag
17.00 Uhr | Königsmark (An-
dacht zum Martinsfest der 
Heilpäd. Einrichtung Königs-
mark) 
 SA | 16.11.
18.00 Uhr | Düsedau (Abendan-
dacht)
 MI | 20.11. – Buß- und Bettag
18.00 Uhr | Calberwisch (Regio-
nal. Gottesdienst mit heiligem 
Abendmahl) 
 SA | 23.11.
18.00 Uhr | Düsedau (Abendan-
dacht)
 SO | 24.11. – Ewigkeitssonn-
tag
09.00 Uhr | Hindenburg (Geden-
ken der Verstorbenen)
10.30 Uhr | Iden (Gedenken der 
Verstorbenen + Einführung 
GKR)
14.00 Uhr | Schwarzholz 
(Gedenken der Verstorbenen) 
 FR | 29.11.
19.00 Uhr | Königsmark: Kirche 
(Andacht zum Tagesausklang)
 SA | 30.11.
18.00 Uhr | Düsedau (Abendan-
dacht)

GEMEINDE- 
VERANSTALTUNGEN:
Christenlehre/Flötenkreis:
für den Pfarrbereich Königs-
mark:
Christenlehre: Pfarrh. Iden:
 montags | ab 14.00 Uhr
Flötenkreis: Pfarrhaus Iden:
 montags (1.–4. Klasse) |  
ab 15.10 Uhr 
Pfadfinder-Treffen:
Pfarrhaus Werben: 
 Freitag (14-tägig) | ab 14.30 Uhr
Konfirmandenarbeit: 
Vorkonfirmanden des Pfarrbe-
reiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:
 DI | 12.11. | 14.15 Uhr
 DI | 26.11. | 14.15 Uhr
Hauptkonfirmanden des 
Pfarrbereiches Königsmark:
im Pfarrhaus Königsmark:  
 MO | 11.11. | 16.00 Uhr
 MO | 25.11. | 16.00 Uhr
Arbeit der Gemeindekirchen-
räte:
Zentrale GKR-Sitzung des 
Pfarrbereiches
Pfarrhaus Iden
 DO | 07.11. | 18.00 Uhr

GEMEINDENACHMITTAG 
für das Kirchspiel  
Königsmark-Meseberg:
i. d. Winterkirche Meseberg: 
 MI | 06.11. | 14.30 Uhr
für das Kirchspiel Walsleben:
i. d. Winterkirche Walsleben:  
 fällt aus!!!
für das Kirchspiel Erxleben: 
 fällt aus. 
Dafür Einladung zum GD am 
Buß- und Bettag nach Calber-
wisch 

 MI | 20.11. | 18.00 Uhr
für die Kirchengemeinde Iden:
im Pfarrhaus Iden: 
 MI | 27.11. | 14.30 Uhr

PFARRBEREICH  
KLEIN SCHWECHTEN

GOTTESDIENSTE
 SO | 17.11.
10.00 Uhr | Goldbeck | Gottes-
dienst | Pfr. i. R. Möhring
 SO | 24.11.
10.00 Uhr | Eichstedt | Toten-
sonntags-Gottesdienst | Pfr. i. E. 
Schwartz
17.30 Uhr | Bertkow | Toten-
sonntags-Gottesdienst | Pfr. i. E. 
Schwartz

MEDITATION
 MO | 11.11. | 19.00 Uhr | 
Rochau
 MO | 18.11. | 19.00 Uhr | 
Möllendorf
 MO | 25.11. | 19.00 Uhr |  
Klein Schwechten 

JUGEND
 MI | 13.11. | 19.00 Uhr | 
Klein Schwechten | Info-Abend 
für den Austausch mit den USA 
2020
 DO | 14.11. | 17.30–18.30 Uhr | 
Rochau | Konfi-Zeit
 DO | 21.11. | 17.30–18.30 Uhr | 
Rochau | Konfi-Zeit
 SO | 24.11. | 15.00–16.30 Uhr | 
Rochau | Totensonntag mit 
Konfis

JUNGE ERWACHSENE  
(20 bis 39 Jahre)
 FR | 22.11. | 20.00 Uhr | 
Goldbeck | Andacht und offener 
Abend

SENIOREN
 MI | 06.11. | 15.00 Uhr | 
Goldbeck | Gemeindenachmit-
tag
 DO | 21.11. | 14.30 Uhr | 
Eichstedt | Gemeindenachmit-
tag

KULTUR
 SA | 30.11. | 16.00 Uhr | 
Krusemark | Altmark-Ensemble

 

Einladung zum Basteln

Wir wollen wieder unter 
Anleitung Adventsgestecke 
basteln. Am Dienstag, dem 
26. November, um 18:00 Uhr 
treffen wir uns im Pfarrhaus 
Klein Schwechten. Dazu bringt 
bitte Grünes, Tannenzapfen 
und Schere eventuell auch 
Deko-Material mit.
Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen. Für ein anschlie-
ßendes Beisammensein ist für 
Getränke und einen kleinen 
Imbiss gesorgt.

Gemeindekirchenrat 
Kirchspiel Klein Schwechten

Weihnachtskonzert in der 
Kirche zu Hohenberg- 
Krusemark

Am 30. November um 16.00 Uhr 
findet in der Kirche zu Hohen-
berg-Krusemark ein Weih-
nachtskonzert des Altmark-En-
semble Stendal e. V. statt. Der 
Eintritt ist frei. Es wird um 
Spenden gebeten.

Infoabend USA-Jugendbe-
gegnung im Sommer 2020

Die Junge Gemeinde im Pfarr-
bereich Klein Schwechten 
informiert am Mittwoch, 
13. November, um 19 Uhr im 
Gemeinderaum Klein Schwech-
ten über das Jugendprojekt im 
Sommer 2020.
Unter dem Thema „Youth for 
Peace – Be Peace, Choose Peace, 
Create Peace“ wollen wir uns 
mit Jugendlichen unserer 
Partnergemeinde auseinander-
setzen.
In diesem Zusammenhang ist 
eine Reise (Zeitraum voraus-
sichtlich 16.07.2020 bis 
01.08.2020) zu unserer Partner-
gemeinde nach Frederick/Mary-
land/USA geplant.
Wir laden alle interessierten 
Jugendlichen und deren Eltern 
ein, sich über unser Jugendpro-
jekt im Sommer 2020 zu 
informieren und gemeinsam 
mit der Organisation zu begin-
nen.

Stefan Schlemmer
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Anlage 2019 zur Gebührensatzung 
Gebührentarif gemäss § 2 der Friedhofsgebührensatzung der Evangelischen Kirchengemeinden Bertkow-Plätz 
vom 27.07.2004

Tarifstelle Gebührentatbestand Gebühren 
(Euro)

I. Erwerb eines Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten für die Dauer von  
30 Jahren gemäss § 14  der Friedhofssatzung vom 27.07.2004

1. für eine Grabstelle    100,00

2. für jede weitere Grabstelle    100,00

3. für eine Urnenwahlgrabstelle 70,00

4. für die Beisetzung einer Urne in einer schon belegten Erdgrabstelle 50,00

II. Erwerb eines Nutzungsrechts in der Gemeinschaftsgrabanlage gemäss der Änderung vom 
01.03.2011 des § 13 der Friedhofssatzung vom 27.07.2004

1. für ein Erdgrab (für die Dauer von 30 Jahren)
a) in Bertkow
b) in Plätz

870,00
610,00

2. für ein Urnengrab (für die Dauer von 30 Jahren)
a) in Bertkow
b) in Plätz

840,00
580,00

III. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts nach § 14  der Friedhofssatzung vom 27.07.2004 
je Grabstelle und angefangenem Jahr

1. bei Wahlgrabstätten (für eine Grabstelle) 3,30

2. bei Urnenwahlgrabstätten 2,30

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr

1. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grablager und angefangenem Jahr. Die Erhebung erfolgt im Voraus 
jeweils jährlich für Bertkow und jeweils für einen 3-Jahreszeitraum für Plätz 

Friedhof Bertkow:
Friedhof Plätz:

26,00
17,00

V. Sonstige Gebühren, Sonder- und Nebenleistungen

1. Für die Überlassung der Friedhofssatzung 1,00

2. Für die Überlassung der Friedhofsgebührensatzung 0,50

3. Gebühr zur Erhebung der Friedhofsunterhaltungsgebühr, pro Grablager und Jahr 
Für Bertkow (entfällt)
Für Plätz jeweils alle 3 Jahre, 2,00 

4. Verwaltungsgebühr im Bestattungsfalle     15,00 
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Spielzeug- und  
Kleidermarkt

17. November 2019
9.00 Uhr – 12.00 Uhr

Stadthalle Arneburg
Kaffee       Kuchen

Standgebühr: 5,-Euro (beinhaltet 1 Tisch, 2 Stühle) 
Anmeldung:     039321-53374 (Herr Sommer)
  e-mail: carsten.sommer@stadt-arneburg.de
Veranstalter: Stadt Arneburg

Adventsmarkt 
am 29. November 

von 14 bis 18 Uhr  
in der Jugendwerkstatt Hindenburg

Diakoniewerk Osterburg e. V.
Jugendwerkstatt Hindenburg

OT Hindenburg, Schulstraße 14
39596 Hohenberg-Krusemark

Tel.: 039394 / 91453
Fax: 039394 / 81 720
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Wigald Boning in Rochauer Mehr-
zweckhalle – Vortrag am 12. Juni 2020
Nach drei Jahren Magdeburger 
Zwickmühle mal was anderes 
zum Lindenfest-Auftakt, und 
zwar wird im kommenden Jahr 
das Lindenfest mit einem 
Künstler eröffnet, der bekannt 
aus Funk und Fernsehen ist.
Es ist mir gelungen, eine große 
Bekanntheit nach Rochau zu 
holen, und zwar wird am 
12. Juni 2020 um 19:30 Uhr 
Wigald Boning in der Rochauer 
Mehrzweckhalle gastieren. Mit 
seinem Vortrag „Wie ich 
Weltmeister im Langsam-
schwimmen wurde“.

WIGALD BONING LIVE
„Wie ich Weltmeister im 
Langsamschwimmen wurde“
Wigald Boning ist zurück mit 
einem neuen Live-Programm! 
Nach seinem „Einkaufszet-
tel-Vortrag“, in dem er schon 
einem seiner liebsten Hobbys 
frönte, gibt er jetzt bei „Wie ich 
Weltmeister im Langsam-
schwimmen wurde“ erneut 
Einblicke in eine seiner großen 
Leidenschaften: Sport!
Wigald Boning ist begeisterter 
Ausdauersportler. Neben zwei 
Dutzend Marathons und 
Ultraläufen hat er diverse 
24-Stunden-Rad- und Skiren-
nen absolviert. Er ist am Stück 
von Füssen nach Rom geradelt, 
hat mit einem Tretroller die 
Alpen überquert und den 
Bodensee durchschwommen – 
in der langsamsten Zeit, die je 
offiziell auf dieser Strecke 
gemessen wurde. Wie man mit 
eher bescheidenem Talent und 
in fortgeschrittenem Alter 
monumentale sportliche 
Triumphe feiert und im tägli-
chen Training den inneren 
Schweinehund niederringt, 

verrät er in seinem neuen, 
amüsanten Vortrag.

Achtung: Wigald Bonings 
Bewegungsdrang ist anste-
ckend. Gut möglich, dass auch 
Sie durch den Besuch dieser 
Veranstaltung vom Sportvirus 
infiziert werden.

Der Kartenverkauf startet am 
1. Dezember.
Im Vorverkauf wird eine Karte 
18,00 € kosten, zu bekommen 
werden sie sein:
• unter 0162/2383627
• Dorfkonsum Rochau  

Inh. Manuela Krauter
• Friseursalon Rochau  

Nancy Hundt
• Physiotherapie Rochau  

Birgit Schmidt
• Landgasthaus Libelle Rochau 

an der B189 Tino Scheile
• Bauernschänke Stendal 

Langer Weg 53 Uwe Fatteroth

Mit freundlichen Grüßen
David Riep

SV Rochau e. V. 
 

Erreichbar unter 01622383627 
gerne auch via WhatsApp

IMPRESSUM HALLO NACHBARN

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Panoramastraße 1, 10178 Berlin

Telefon: (030) 28 09 93 45, E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de

Verantwortlich für den Inhalt des amtlichen Teils:  
Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Der Verbandsgemeindebürgermeister

An der Zuckerfabrik 1, 39596 Goldbeck 
amtsblatt@arneburg-goldbeck.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 26. November 2019.
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 14. November 2019.

14:00 Uhr Singen in der Kirche Sankt Georg

14:00 Uhr Eröffnung der Stände auf dem Rathausinnenhof

15:00 Uhr Eröffnung durch den Bürgermeister 
 anschl. Arneburger Heimatchor 
 mit weihnachtlichen Liedern 
 Programm der Grundschule

15:45 Uhr  Quaiser's Puppenkoffer
 „Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke“
 ein Puppenspiel in 3 Akten im Rathaussaal

16:30 Uhr  kommt der Weihnachtsmann 

FÜR DAS LEIBLICHE WOHL IST GESORGT

Weihnachtsmarkt  
7. Dezember

im Rathausinnenhof und  
in der Kunst- und Kulturscheune
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Grunddienstbarkeit und Baulast – ein Überblick
I. Das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) regelt verschiedene Arten 
von Dienstbarkeiten, nämlich
• die Grunddienstbarkeit, 

§§ 1018–1029,
• den Nießbrauch, §§ 1030–

1089; er ist ein subjektiv- 
dingliches Nutzungsrecht, 
welches nicht übertragbar 
und vererblich ist, d. h. der 
Berechtigte kann alle Nutzun-
gen (vermieten, verpachten) 
aus der Sache oder dem Recht 
ziehen, so  weit der Nieß-
brauch nicht beschränkt ist 
(§ 1030 II). Er kann auch zur 
Sicherung einer Forderung 
z. B. am Grundstück einge-
räumt werden – oder der 
Grundstückseigentümer 
überträgt seinem Sohn das 
Grundstück unter Nieß-
brauchsvorbehalt, der im 
Grundbuch (§ 873 f, § 10 I 
GBV) einzutragen ist und um 
evt. Steuern zu sparen (§ 11 
GrStG) sowie

• die beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit, §§ 1090–1093, 
die nicht vererblich und 
übertragbar ist.

II. Unter einer Grunddienstba-
keit ist die Belastung eines 
Grundstückes (B) des jeweiligen 
Eigentümers eines anderen 
Grundtückes (A) zu verstehen, 
damit A auf dem Grundstück B 
gewisse Handlungen vorneh-
men oder nicht ausüben darf 
(§ 1018). Eigentümer kann eine 
Person, GbR oder eine Erbenge-
meinschaft sein.

Voraussetzung für die Vereinba-
rung einer Grunddienstbarkeit 
ist
• die Notwendigkeit eines 

wirtschaftlichen Vorteils des A 
bei der Benutzung des belaste-
ten Grundstückes B, der hier 
in der Zuwegung zur öffent-
lich-rechtlichen Straße 
besteht (§ 1019 S. 1);

• eine schuldrechtliche Eini-
gung zwischen den Eigentü-
mern A und B über Art und 
Umfang der Grunddienstbar-
keit (§ 873) und

• ihre Eintragung in Abt. II des 
Grundbuches (§§ 13, 19 GBO,  
§ 10 I GBV).

Inhalt und Umfang der Grund-
dienstbarkeit werden durch 
Einigung und Eintragung 
bestimmt. Ihr Kern muss 
wenigstens schlagwortartig im 
Grundbuch eingetragen werden 
– z. B. Kabelrecht, Garagenrecht, 
Immissionsverbot.
Die Grunddienstbarkeit kann 
auch an mehreren benachbar-
ten (dienenden) Grundstücken 
begründet werden. Der Vorteil 
des A muss ausschließlich 
wirtschaftlicher Art sein – z. B. 
Begehung, Überfahrt, Lagerung 
oder Viehtrieb – ein Bequem-
lichkeitsgrund oder ein ästheti-
scher Zweck reichen nicht aus 
(§ 1018 Var. 1). Der Vorteil für A 
kann auch darin bestehen, dass 
B Unterlassungen an seinem 
dienenden Grundstück aufer-
legt (§ 1018 Var. 2) sind, z. B. 
durch Baubeschränkungen (§ 51 
I BauGB) oder das Verbot, einen 

Gewerbebetrieb zu unterhalten. 
Ein Wegerecht kann für A am 
belasteten Grundstück B als 
Grunddienstbarkeit eingetra-
gen wer den, falls der Inhalt des 
Durchfahrtsrechtes über das 
nicht grundbuchfähige Notwe-
gerecht des § 917 hinausgeht 
(1).
Der Berechtigte A hat das 
Grundstück B bei der Ausübung 
der Grunddienstbarkeit „tun-
liehst zu schonen“ (§ 1020). 
Betreibt A auf dem Grundstück 
B einen Weg oder eine Anlage 
(z. B. Kanal) hat er sie in ord-
nungsgemäßem Zustand zu 
halten. Verletzt er diese Pflicht, 
stehen B Abwehransprüche 
(§ 1004 I) zu.
Das DDR-Recht kannte keine 
Grunddienstbarkeiten – wohl 
aber beschränkte dingliche 
Mitbenutzungsrechte an 
Grundstücken – Kleingärten, 
Datschen – (§ 321 ZGB), die in 
der Regel außerhalb des 
Grundbuches bestanden. Ihre 
Bestandskraft endete am 
3.10.2015 (2). Anders ist die 
Rechtslage soweit es Energie-, 
Wasser- u. ä. Versorgungsleitun-
gen betrifft, die als gesetzliche- 
persönlich beschränkte Dienst-
barkeiten (§ 1090) bestehen 
und in Abt. II des Grundbuches 
bei dem belasteten Grundstück 
eingetragen wurden (§ 9 I 
GBerG).

III. Baulast
Die Baulast ist eine freiwillige 
Verpflichtung eines Grund-
stückseigentümers gegenüber 

der Bauaufsichtsbehörde (des 
Landkreises), auf seinem Grund-
stück etwas zu tun, zu dulden 
oder zu unterlassen, was einem 
anderen Grundstück zum 
Vorteil gereicht (§ 82 I BauO-
LSA). Grunddienstbarkeiten 
werden als privat-rechtliche 
Vereinbarungen zwischen 
Grundstücksnachbarn oder als 
öffentlich-rechtliche Grund-
stückslast zwischen Eigentümer 
B und der Verwaltung begrün-
det und ausgestaltet. Letztere 
sichert im öffenlichen Interesse 
auf der Grundlage eines 
Bebauungsplanes (§ 61 I BauGB) 
die Verbindung eines öffentli-
chen Weges mit einem Privat-
grundstück – Zufahrtsbaulast –,  
oder die Festlegung einer (Bau-)
Abstandsfläche auf dem 
dienenden Nachbargrundstück 
B (§ 6 BauO-LSA). Die Abstands-
fläche wird per Flächenbaulast 
gesichert. Insoweit ist die 
Baulast eine öffentlich-rechtli-
che Baubeschränkung für B. Mit 
der Baulast an der Abstandsflä-
che wird ein baurechtliches 
Hindernis beseitigt.
Beispiel: 
Verpflichtet sich der Eigentü-
mer eines Vorderlandgrundstü-
ckes B gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde, dass er einen Teil 
seines Grundstückes als Zufahrt 
zum Hinterlandgrundstück A 
zur Verfügung stellt, dann kann 
eine Baugenehmigung erteilt 
werden (§ 4 BauO-LSA) – oder B 
duldet den Bau einer Wasserlei-
tung über sein Grundstück. 
Diese Verpflichtung des B wird 
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als „Baulast“ auf seinem 
Grundstück in das Baulasten-
verzeichnis eingetragen. Die 
Bau last gilt – unbeschadet 
Rechter Dritter – auch für die 
Rechtsnachfolger von A + B, d. h. 
sie bleibt auch in der Zwangs-
versteigerung des Grundstücks  
B bestehen (§ 52 li ZVG). Wer 
„ein berechtigtes Interesse 
darlegt“, kann in das Baulasten-
verzeichnis einsehen (§ 82 V 
BauO-LSA, §§ 1,7 IZG-LSA) (3).
Die Baulast berechtigt nur die 
öffentliche Verwaltung – nicht  
den Nachbarn A. Er kann aus 
der Baulast z. B. für sich kein 
Wegerecht ableiten, weil er 
nicht Partner der Baulastverein-
barung zwischen B und der 
Verwaltung ist. Das Wegerecht 
hätten A + B gesondert zu 
vereinbaren. Allerdings könnte 
die Baubehörde die Duldung 
eines baulastmäßigen Durch-
gangsverkehrs erzwingen (4).
Entstehen dem Eigentümer B 
Vermögensnachteile durch die 
sein Grundstück betreffende 
Baulast, steht ihm „ein Aus-
gleich in Geld“ bzw. in Land 
gegen die Verwaltung zu (§§ 61 
II, 95, 100 BauGB). Der Unter-
schied zwischen Grunddienst-
barkeit und Baulast sieht wie 
folgt aus:
• die Grunddienstbarkeit ist 

wesentlicher Bestandteil des 
Grundstückes A (§ 96)  bei der 
Baulast besteht eine öffent-
lich-rechtliche Verpflichtung 
außerhalb des Grundbuches,  

die durch Verzicht der Baube-
hörde  untergeht (§ 82 II BauO  
LSA);

• der Baulastbegünstigte A hat 
bei Verstoß gegen die Baulast 
keinen direkten Zugriff gegen 
den Baulastverpflichteten B; 
im Falle einer Grunddienst-
barkeit bestehen zwischen A + 
B zivilrechtliche Ansprüche 
(§§ 1020, 278, 280), die gericht-
lich geltend gemacht werden 
können;

• aus einer Grunddienstbarkeit 
kann dem Eigentümer  A als 
Berechtigtem ein Anspruch 
auf Bestellung einer de-
ckungsgleichen Baulast gegen 
B (belastetes Grundstück)  
eingeräumt  werden – nicht 
umgekehrt;

• die Grunddienstbarkeit ist ein 
grundstücksgleiches Recht (5) 
– nicht die Baulast

Anmerkungen:
1.  vgl. Anwaltskommentar 

Sachenrecht,  Deutscher 
Anwaltsverlag, § 917 Rn 55

2.  § 23 Abs.4 Schuldrechtsan-
passungsgesetz; vgl. „Volks-
stimme“, 21.2.2018, S. 2

3.  IZG-LSA, Informationszu-
gangsgesetz LSA i. d. F. 
21.2.2018

4.  vgl. Horst, Rechtshandbuch 
Nachbarrecht,  ZAP-Verlag, 
Rn.1401

5.  vgl. Palandt, 3876 Rn 1 b

Dr. Reinhard Luther, Arneburg
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Wie Hindenburg seine erste Feuerspritze erhielt
Auf gleich zwei denkwürdige 
Ereignisse können die Hinden-
burger Brandschützer im 
kommenden Jahr zurückbli-
cken. Zum einen auf das 
120. Stiftungsjubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr, zum 
anderen auf das 215. Jubiläum, 
in welchem der Ort sich seine 
erste Feuerspritze anschaffte.
Bei einem Besuch im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv 
zu Potsdam entdeckte ich unter 
den Johanniterordensakten der 
Ballei Brandenburg eine Akte 
zur „Anschaffung einer Feu-
er-Sprütze und der Erbauung 
eines Spritzenhauses zu Hin-
denburg 1794–1806“.
Das im Arneburgischen Kreis 
gelegene Dorf Hindenburg 
gehörte zum Königlichen Amt 
Tangermünde, dem auch die 
dortigen Straßengerichte 
oblagen. Das Patronatsrecht 
über die Kirche stand hingegen 
dem Johanniter-Orden, vertre-
ten durch die Komturei Werben, 
zu. Außer den beiden von 
Hitzackerschen Rittergütern 
bestand das Dorf aus zwei 
zwischen Hindenburg und 
Busch gelegenen wüsten Höfen, 
worauf sich aber keine Gebäude 
mehr befanden. Deren kontri-
butionsfreien Ländereien waren 
eine Zeitlang an Bauern ver-
pachtet, aber jetzt, im Jahre 
1794, von dem Kammerdirektor 
Baron von Gayl aus dem 
Hörstelschen Konkurs erkauft 
worden. Einen Teil jener 
Ländereien verpachtete er auf 
Erbpacht an einige Amtsunter-
tanen, den anderen Teil nutzte 
er selbst zu seinem nahe 
gelegenen Gute Schwarzholz. In 
Hindenburg selbst befanden 
sich 12 Ackerleute (Vollbauern), 
14 Kossaten, 4 Kätner, mit 
etwas Garten und Wurte, und 
6 Kirchhofsleute. Während die 
überwiegende Mehrheit dieser 
Einwohner Tangermünder 
Amts-Untertanen mit einem 
Amts-Schulzen waren, standen 
3 Ackerleute, 4 Kossaten und 
die 6 Kirchhofsleute, welche 
lediglich einen kleinen Garten-
fleck besaßen, als Komturei-Un-
tertanen, mit einem Komtu-
rei-Schulzen, unter der 
Gerichtsbarkeit der Johanniter-
komturei Werben. 

In der letzten Hälfte des 
18. Jahrhunderts ereigneten 
sich im Dorf Hindenburg eine 
ganze Reihe von Bränden, so in 
den Jahren 1755, 1785 und 
jener von 1794.
Am Karfreitag, dem 18. April 
1794, des Nachts um 11 Uhr, 
entstand im Haus des Kossaten 
Johann Joachim Stute ein 
Schadfeuer. Es konnte glückli-
cherweise gelöscht werden und 
griff nicht über, sodass lediglich 
das Stutesche Wohnhaus und 
die Scheune abbrannten, aber 
kein Mensch zu Schaden kam. 
Kurze Zeit nach diesem Brand 
trat die Gemeinde Hindenburg 
an den Hofrat Hern, dem 

Amtmann in Tangermünde, 
und äußerte den Wunsch nun 
auch eine eigene Feuerspritze 
besitzen zu wollen. Bisher hatte 
sich die Gemeinde Hindenburg 
bei Bränden mit der solidari-
schen Hilfe der Nachbardörfer 
behelfen müssen. Einem aus 
diesem Anlass eingeforderten 
Bericht ist zu entnehmen: „In 
den Dörfern Krusemarck und 
Iden sind sehr complette 
Feuersprützen, beide sind eine 
gute Viertelmeile von Hinden-
burg entfernt, und wenn gleich 
der Weg bis nach Iden beson-
ders im Winter sehr böse ist, so 
daß es wohl ganz unmöglich 
seyn dürfte eine Feuersprütze 
zu transportiren, so wegen des 
sehr niedrigen Gestelles und 
Räder nicht für jeden Weg 
tauglich, so ist doch der Weg 
nach Krusemarck zu jeder Zeit 
sehr fest und gut, weil kein 
Kleyboden, sondern lediglich 
beinahe Sand sich hier befindet. 
Doch ist hiebey zu merken, daß 
beide Sprützen der Guths-Herr-
schaft zu Iden und Krusemarck 
nicht aber denen Dörfern 

gehören, diese aber sie willig in 
Nothfällen her zu geben 
pflegen, daher denn auch die 
Krusemarcksche Sprütze 
wesentliche Dienste, beim 
letzten Brande gethan haben 
soll. Mit Feuer-Instrumenten 
sind die Unterthanen […] sehr 
gut versorgt, bis auf die Feu-
er-Tubben, woran bis itzt 
Mangel gewesen.“
Der § 16 des geltenden „Revidir-
ten Recess und Reglement der 
Chur-Märkschen Feuer-Societät 
auf dem platten Lande“ vom 
11. April 1771 legte fest: 
„Hiernächst müssen aller Orten 
Feuer-Instrumenta und Feuer- 
Sprützen angeschaffet, und in 

gehörigen Stande gehalten 
werden, und ist gut gefunden 
worden, daß die Feuer-Sprützen 
und Instrumenta, auch die dazu 
nöthige Gebäude in Dörffern, 
wo die Obrigkeiten Aemter oder 
Vorwercker haben, zu Ein 
Drittheil von der Obrigkeit, zu 
ein Drittheil von der Gemeinde, 
und Ein Drittheil von der 
Kirche; Falls aber kein Amt oder 
Vorwerck im Dorffe vorhanden, 
von denen Unterthanen die 
eine, und von der Kirche die 
andere Hälffte bezahlet wer-
den.“
Nachdem das Amt Tangermün-
de auf Anfrage an den Werbe-
ner Johanniterkomtur von 
Natzmer auf Vellin (Pommern) 
wegen der aufzubringenden 
anteiligen Kosten zu einer Sprit-
ze durch dessen Kommende- 
Justiz-Direktor Göring aus 
Werben eine abschlägige 
Antwort erhielt, nahm sich der 
Sache die Kurmärkische Kriegs- 
und Domänen-Kammer in 
Berlin an. Diese wandte sich 
nun direkt an die Johanniteror-
dens-Regierung in Berlin, 

welche trotz dessen mehrfa-
chen Protestes den Komtur von 
Natzmer die anteilige Beitrags-
auszahlung von 56 Talern unter 
folgenden Bedingungen 
anbefahl: 1.) dass die Besorgung 
der Spritze allein Sache des 
Amts Tangemünde sei, 2.) dass 
die Kosten der Spritze und des 
Spritzenhauses sich nicht über 
150 Taler belaufen dürfe, 3.) 
falls dies der Fall, aus der 
Hindenburger Kirchenkasse 
nicht mehr als 56 Taler gegeben 
werden, und 4.) dass die Komtu-
rei Werben dahin zu sehen 
habe, „daß die Sprütze tüchtig 
und gut angeschafft, und in 
gehörigen Stande erhalten 
werde“.
Letztere scheiterte aber schließ-
lich doch, da sich zwischen der 
Gemeinde Hindenburg und der 
Kammer hinsichtlich der 
Feuerspritze ein „Missverständ-
nis“ herausstellte. Die Kammer 
ging bei ihrer Berechnung 
immer von einer kleinen Spritze 
von 120 Talern aus, „welche für 
bäuerliche Gebäude von 
hinlänglichem Effect“ sei. Mit 
dem auf 90 Taler berechneten 
Spritzenhaus hätten sich 
sämtliche Kosten auf nicht 
mehr als 150 Taler belaufen. 
Doch die Gemeinde Hinden-
burg bestand hingegen auf 
einer großen Feuerspritze von 
250 Talern, was den ganzen 
Kostenanschlag über den 
Haufen warf. Mit Schreiben 
vom 23. Mai 1795 teilte die 
Ordensregierung der Kurmärki-
schen Kriegs- und Domänen-
kammer zu Berlin ihre endgülti-
ge Entscheidung in Sachen 
„Hindenburger Feuerspritze“ 
mit. Wenn die widerspenstige 
Gemeinde Hindenburg sich 
nicht zur Anschaffung einer 
kleineren Spritze von 150 Ta-
lern, welche nach Aussagen von 
Sachverständigen für eine 
Landgemeinde ausreichend sei, 
bewegen lasse, täte es dem 
Orden „sehr leid“. Da es keinen 
diesbezüglichen Fonds zu 
dergleichen Ausgaben gäbe, 
wäre es unmöglich die noch 
verlangten 31 Taler 9 Groschen 
und 6 Pfennige aufzutreiben. 
Die Ordensregierung stelle es 
daher der Kriegs- und Domä-
nenkammer anheim, ob diese 

Bespannte hölzerne Handdruckspritze mit Wenderohr
Grafik von Lutz Lüders
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die fehlenden 81 Taler 9 Gro-
schen und 6 Pfennige selbst 
zugeben wolle, oder dem Ort 
seinem Schicksal überließe. Fast 
schon prophetisch klingen die 
Worte zu Ende des Briefes, die 
Gemeinde habe es sich selbst 
beizumessen, „wenn sie danach 
ihrer Halsstarrigkeit sich in der 
Folge über ihre Häuser ein 
Unglück zuzöge, welches sie 
hätten verhüten können“.
Fünf Jahre später, am 15. Au-
gust 1800, des Mittags um 
12 Uhr, brach im Dorfe ein solch 
gewaltiges Feuer aus, dass in 
weniger als zwei Stunden die 
Kirche, die Pfarr- und Schulge-
bäude, das kleine adlige von 
Hitzackersche Gut, 5 Acker- und 
6 Kossaten-Höfe sowie 10 Kät-
ner- und Grundsitzerstellen – 
insgesamt 24 Gebäude und 
Gehöfte – in Schutt und Asche 
lagen. Auch bei diesem Brand 
waren in kurzer Zeit ein Dut-
zend Spritzen aus den Nachbar-
orten vor Ort, wobei die Buscher 
Spritze die Erste gewesen und 
gute Dienste tat.
Im Jahre 1804 trat die Gemein-
de Hindenburg erneut an das 
Amt Tangermünde mit dem 
Wunsch nach einer Feuersprit-
ze. Jenes wandte sich an den 
seit 1798 amtierenden Werbe-
ner Johanniterkomtur und 
Hindenburger Kirchenpatron 
Tribunalsrat von Jagow, nach 
Schloss Aulosen, zwecks 
Entrichtung eines Kostenbei-
trags zur Anschaffung einer 
Spritze zu 400 Taler und Erbau-
ung eines Spritzenhauses in 
Hindenburg. Der 83jährige 
verweigerte indes seine Zustim-
mung dazu. Da er „nur auf 
Lebenszeit im Besitz der 
Kommende sey“, läge es allein 
im Ermessen der Ordens-Regie-
rung in Berlin den Beitrag zu 
zahlen. Die Kurmärkische 
Kriegs- und Domänen-Kammer 
in Berlin stellte unter dem 
19. Oktober 1804 den Antrag 
auf Bewilligung des Beitrages 
von 208 Taler 23 Groschen und 
1 ½ Pfennige an die Johanni-
ter-Ordens-Regierung. Doch 
auch deren Antwort fiel ableh-
nend aus. Durch den Brand von 
1800 sei die Hindenburger 
Kirche unvermögend geworde-
nen. „Das Kirchenvermögen 

war schon vor dem Brande so 
unbedeutend, daß es mit 
Inbegriff der Feuer Cassengel-
der zum Wiederaufbau der 
Pfarrgebäude bei weitem nicht 
zureicht, weshalb der Patron 
und die Gemeinde schon hohes 
und ansehnliches beitragen 
mussten“, heißt es im Schreiben 
vom 17. November 1804. Die 
erste Sorge der Kommende und 
des Ordens müsse zuerst einmal 
sein „die Kirchengebäude, deren 
künftige Rettung durch die 
Anschaffung der Feuersprütze 
mit beabsichtigt wird und 
weshalb die Kirchen Casse die 

Hälfte der sämtlichen Kosten 
tragen soll und selbst wieder 
herzustellen“. Eine solche 
„beträchtliche Ausgabe“ könne 
von der kleinen Kommende 
Werben nicht zugemutet 
werden; der Orden selbst habe 
keinen etwaigen Fonds für 
diesen Beitrag zur Verfügung. 
Nach Ablauf von einigen 
Jahren, wenn der Wiederaufbau 
der Kirche abgeschlossen und 
der Patron und die Eingepfarr-
ten sich „erst etwas wieder 
erholt haben“, könne man über 
die Anschaffung einer Spritze 
noch einmal reden. 
Die Kurmärkische Kriegs- und 
Domänen-Kammer ihrerseits 
erklärte sich nun aufgrund 
eines auf Dürftigkeit der Kirche 
und des betroffenen Brandscha-
dens gemachten Antrags bereit, 
den anfänglich taxierten 
Beitrag von 208 Taler 23 Gro-
schen und 1 ½ Pfennige für eine 
große Spritze zu 400 Taler, auf 

174 Taler 11 Groschen und 
9 Pfennige für eine kleine 
Spritze zu 250 Talern zu min-
dern. Die anfallenden übrigen 
Mehrkosten für die Spritze 
sollte die Gemeinde selbst 
tragen.
Doch um „vollendete Tatsachen 
zu schaffen“, hatte die Gemein-
de Hindenburg indes zwischen-
zeitlich selbst gehandelt. Auf 
eine vom Werbener Justiz-Di-
rektor Görnemann am 31. Juli 
1805 gestellte Anfrage, teilte 
das Justizamt Tangermünde 
diesem unter dem 6. August 
mit, dass: 1.) laut Anschlag und 

Kontrakt unterm 17. November 
v. J. die Spritze zu 400 Taler 
bereits von dem Mechanikus 
Brexendorf aus Brandenburg 
abgeliefert worden, und 
seitdem zu Hindenburg befind-
lich sei, 2.) das zum Spritzen-
hause und Kufen der Bau-Kon-
dukteur Wöhner den Anschlag 
gemacht, der Bau ausgeführt 
und bereits längst fertig gestellt 
worden sei, und 3.) die Gemein-
de zu Hindenburg bereits den 
aufzubringenden Beitrag, 
unterm 17. November und 
13. Dezember v. J. völlig benö-
tigt hat.  
Nach weiterem „Hin und Her“ 
erhielt Justiz-Direktor Görne-
mann von der Ordensregierung 
in Berlin, unter dem 28. Mai 
1806, endlich die Ermächtigung, 
den erforderlichen Kostenbei-
trag von 67 Taler 21 Groschen 
und 10 Pfennigen aus dem 
Bestand der Hindenburger 
Kirchenkasse zu entnehmen 

und gegen Quittung an das Amt 
Tangermünde abzuführen; „da 
dieser Bestand, wenn er gleich 
der Wiederherstellung der 
abgebrannten Kirche und 
Thurm mit bestimmt war, doch 
dazu nicht viel vorschlägt und 
zu diesem Behuf auf allen Fall 
aus einem andern Fonds Rath 
geschafft werden muß“.
Bei der vom Mechanikus 
Brexendorf nach Hindenburg 
gelieferten „großen Feuersprüt-
ze“ wird es sich wohl um eine 
ähnliche gehandelt haben, für 
welche die Brexendofsche 
Feuerspritzenfabrik in Stargard 
(Pommern) 1824 u. a. in einer 
Privatanzeige mit technischen 
Details warb: „Eine Schlauch-
spritze, welche in jeder Minute 
288 Quart Wasser (ca. 9 bis 
10 Kubik-Fuß) giebt, ihren 
Strahl 100 Fuß weit, von 12 
Mann bearbeitet wird und mit 
einem 60 Fuß langen Schlauch 
in 2 Enden versehen ist, kostet 
300 Rthlr. und wenn ihr das das 
mehrerwähnte 20 Fuß lange 
Saugerohr beigefügt wird 
385 Rthlr. […] Die von mir 
angefertigten Spritzen werden 
nach Verlangen entweder mit 
ganz eisernen oder ganz 
hölzernem Druckwerke, und 
zugleich nach dem Wunsche 
der Besteller mit einem Saug-
rohre versehen, um dieses nach 
der Lokalität in einem Fluß, 
Teich, Brunnen oder Wasserkü-
fen zu legen und auf diese 
Weise dem Wasserkasten der 
Spritze, ohne zeitraubende 
Handhülfe, ununterbrochen 
Wasser zuzuführen.“
Das zum Unterstellen massiv 
erbaute erste Spritzenhaus 
hatte eine Länge von 20 Fuß 
(6,28 m) und eine Breite von 
12 Fuß (3,77 m). Die Stärke des 
Mauerwerks betrug 4 ¾ 
(1,49 m); in der 8 Fuß (2,51 m) 
hohen Etage befanden sich 
5 Gebinde, die mit ganzen 
Walmen verbunden und mit 
einem einfachen Ziegeldach 
gedeckt war. Die Baukosten 
betrugen 121 Taler und 4 Silber-
groschen.

Christian Falk

Kufe auf Schleifen, Kupfertafel aus Lukas Vochs „Abhandlung von Feuer-
sprützen“, Augsburg 1781
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„Literatur und Schule“ – eine tolle Autorenlesung

Im Rahmen des Leseprojektes 
„Literatur und Schule im 
Landkreis Stendal“, das in 
jedem Jahr von der Kreisfahrbü-
cherei Osterburg, dem Böde-
cker-Kreis Sachsen-Anhalt und 
dem Landkreis Stendal organi-
siert wird, fand am 18. Septem-
ber für die Kinder unserer 
Grundschule eine Autorenle-
sung statt.

Für die Kinder unserer 2. Klas-
sen war das eine ganz besonde-
re Deutschstunde. Zu Besuch 
kam Thomas Binder, ein 
Kinderbuch-Schriftsteller und 
Illustrator.  Mit Begeisterung 
erlebten wir was nötig ist, um 
ein fertiges Buch in den Händen 
zu halten. In Sekundenschnelle 
zeichnete Herr Binder Porträts 
von Schülern an die Tafel: einen 

Autor, einen Verleger, einen 
Illustrator … Da sah man, dass er 
Malerei studiert hat!
Wir lauschten einer Geschichte, 
die er selbst geschrieben hat, 
und sahen uns dazu die Bilder 
an, die er passend dazu gezeich-
net hat. 
Mit viel Eifer bemühten wir uns 
zum Schluss der Stunde unter 
fachmännischer Anleitung 

unser Lieblingstier zu zeichnen. 
Uns allen hat diese Unterrichts-
stunde sehr gut gefallen. Wir 
bedanken uns bei allen, die 
dieses Projekt ermöglicht 
haben.

Schüler und Lehrer der
Klassen 2 a und b der Grundschule 

Arneburg

Unser Wandertag zum Reiterhof Tannhäuser, Rudolphital
„Ich wandere ja so gerne …“ 
dachten sich die Schüler der 
Klasse 2 a der Grundschule 
Arneburg. Und so kamen wir 
mit gepacktem Rucksack und 
bester Wanderlaune am 23. Sep-
tember zur Schule. Die Sonne 
strahlte mit uns um die Wette. 
Opa Lothar hatte seine Mund-
harmonika dabei, und so 
erklangen unterwegs die 
schönsten Lieder. 
Unser Ziel war der Schimmel- 
und Scheckenhof Tannhäuser in 

Rudolphital. Schon auf der 
Wanderung durch den Wald 
begann das Abenteuer. Picknick 
auf dem weichen Waldboden, 
Tannenzapfenzielwurf oder 
Balancieren auf umgefallenen 
Baumstämmen.
 Wohlgelaunt erreichten wir 
den Hof der Familie Tannhäu-
ser. Nach einer kurzen Begrü-
ßungspause teilten wir uns in 
zwei Gruppen auf. Die erste 
Gruppe durfte zwei Pferde 
holen, putzen und satteln. 

Danach saß jedes Kind einmal 
hoch zu Ross und drehte, 
geführt von Frau Heine und 
Frau Werner, seine Runden. Die 
andere Gruppe besichtigte die 
vielen anderen Tiere des Hofes, 
bestaunte die landwirtschaftli-
chen Maschinen und nutzte die 
vielfältigen Spielmöglichkeiten. 
Dann wurde getauscht. Die 
zweite Gruppe durfte erst 
reiten, und musste dann die 
Pferde abputzen. 
Viel zu schnell ging unser 

Wandertag zu Ende. Zurück zur 
Schule fuhr uns Herr Tannhäu-
ser im Kremserwagen. Wieder 
sangen wir alte und neue Lieder 
zum Klang der Mundharmoni-
ka.

Wir bedanken uns recht 
herzlich bei der Familie Tann-
häuser, bei Opa Lothar und zwei 
Klassenmuttis für die Unter-
stützung.

Klasse 2 a der Grundschule 
Arneburg

Grundschule Arneburg informiert
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Rockige Klänge in der Grundschule Arneburg
Es ist schon zu einer Tradition 
geworden, dass sich seit drei 
Jahren immer Ende September 
Musiker aus Magdeburg die 
Klinke in die Hand geben und 
mit verschiedenen Musikprojek-
ten, gefördert vom Musikali-
schen Kompetenzzentrum 
Magdeburg, in der Grundschule 
Arneburg vorstellig werden.
Die Musiker Danny Priebe und 
Jürgen Schienemann arbeiteten 
mit Schülern der 4. Klassen in 
ihrem Workshop „Von der Idee 
zum Song“. Welche musikali-
schen Komponenten wichtig 
sind und wie sie zusammenwir-
ken, bis ein Song stimmungsvoll 
erklingt, erlebten die Schüler 
selbst hautnah und wirkten 
durch den eigenen Einsatz 
rhythmischer Instrumente, den 
Gitarrensound von Danny Priebe 
und ihren Gesang mit. Mit 
Begeisterung konnten zum Ende 
dieses Workshops ein anspruchs-
voller Herbstsong und ein 
Sommersong, der Urlaubserinne-
rungen zurückholte, von den 
Kindern stolz vorgetragen 
werden.
Der Percussionlehrer und 
Musiker Gören Eggert brachte 
besondere Instrumente mit ins 
Schulhaus. Cajons, sogenannte 
Trommelkisten, standen im 
Mittelpunkt des Musikprojektes 
einer 1. und einer 2. Klasse. Durch 
die richtige Handhabung und 
durch verschiedene rhythmische 
Übungen erarbeiteten die 
Schüler einen echt tollen Trom-
melsound. Besonderen Spaß 
machte es, zu zeigen, wie sich je 
zwei Cajons „unterhalten“ 
können. 
Lautstarke Klänge hörte man aus 
den Räumen, in denen die 
Rockmusiker Guido Käpernick 
und Gregor Schienemann ihren 
Workshop „Musik aus dem Fass“ 
mit Schülern einer 2. Klasse 
gestalteten.
Bei der Erarbeitung einer instru-
mentalen Klanggeschichte, 
aufgegriffen aus der Erlebniswelt 
der Kinder, zeigten alle Mitwir-
kenden vollen musikalischen 
Einsatz. Mit einer großen 
Auswahl unterschiedlichster 
Instrumente und erzeugter 
Klänge entstand eine „Bahnreise 

durch die Landschaft“, in der 
auch Donner und Regen eine 
Rolle spielten. Am Ende der 
„Reise“ spielte eine eigens 
gegründete Kinderband laut-
stark auf und wurde durch Trom-
melschläge auf dem Fass 
unterstützt. Auch wenn es noch 
lange in den Ohren aller Beteilig-
ten nachdröhnte, wird dieser 
Workshop unvergesslich bleiben.
Mit dem „Projekt 444“ begaben 
sich die Musiker Marco Philipp 
und Matthias Ziegelski in die 
Räume der beiden 3. Klassen. Zur 
Einstimmung wurden verschie-
dene Lieder aus der Popszene 
angespielt, die von den Dritt-
klässlern teils gleich erkannt 
wurden und zum Mitsingen 
animierten. Erklärungen gab es 
zum Namen des „Projektes 444“. 
Mit 4 Akkorden und 4 Melodietö-
nen im 4-Vierteltakt lässt sich 
eine riesige Anzahl von Liedern 
begleiten und gestalten. Das 
sollten die Schüler nun selbst 
erleben und mitgestalten. 
Schnell wurden Kinder gefun-
den, die eine Ukelele-Gruppe 
bildeten und vier einfache 
Akkorde darauf spielten. Alle 
anderen betätigten sich mit 
Percussioninstrumenten und 
übten, auf vier Zählzeiten einen 
gleichmäßigen Rhythmus zu 
spielen. Der Einsatz der Bass-
klangstäbe stand für die vier 
Melodietöne. Höhe-
punkt war das gemein-
same Zusammenspiel, 
wobei der bekannte 
Song „Despacito“ 
gecovert wurde. 
Beschwingt und mit 
strahlenden Gesichtern 
über das musikalische 
Erlebnis verließen die 
Schüler den Workshop.
Die Grundschule 
Arneburg bedankt sich 
noch einmal ganz 
herzlich bei allen Musikern, die 
verständnisvoll und mit viel Elan 
die Workshops leiteten und sie 
zu einem musikalischen Höhe-
punkt im Schuljahr machten. 
Alle Beteiligten freuen sich auf 
eine Wiederholung und Fortfüh-
rung der Veranstaltung.

Das Team der Grundschule 
Arneburg
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Eine Stunde der ganz anderen Art

Am 13. September war es für 
die Klasse 2 der Grundschule 
Goldbeck soweit. Es sollte 
einmal eine ganz andere Stunde 
geben. Das Besondere an der 
Stunde: Wir hatten Besuch, Herr 
Klaus W. Hoffmann, Autor und 
Liedermacher, hat die 2. Klasse 
besucht, um ihnen eine span-
nende und verhexte Stunde zu 
zeigen. Er las den Kindern ein 
tolles Buch über einen verrück-
ten Zirkus vor. Die Kinder 
waren begeistert. Aber das Ende 
der Stunde hat alle verzaubert, 
denn Herr Hoffmann hat mit 
den Kindern Zaubertricks geübt 

und mit ihnen ein Zauberlied 
gesungen. Das war mal eine 
ganz tolle Stunde!

Grundschule Goldbeck

Unser Herbstfest
Am 28. September lud die 
Grundschule Goldbeck alle 
Schüler, Kinder, Eltern, Großel-
tern und Einwohner der 
Verbandsgemeinde zum 
Herbstfest ein.
Nach einer fast einjährigen 
Vorbereitungszeit rückte dieser 
Tag schnell näher. Viele Mit-
streiter wurden dafür angespro-
chen und mit ins Boot für das 
Fest genommen.  
Ein herbstlich geschmückter 
Schulhof begrüßte unsere 
Gäste. 
Gestartet wurde das Fest mit 
einem Programm der Schüler 
aus allen Klassen.  Dargeboten 
wurden deutsch- und englisch-
sprachige Lieder, Gedichte und 
Instrumentalstücke. Das 
Programm wurde begeistert 
aufgenommen und es gab viel 
Applaus. Danach ging es zum 
gemütlichen Teil über.
Für das leibliche Wohl in Form 
von Bratwurst sorgte die Klasse 
vier. Getränke dazu kamen von 
der Klasse eins. Zuckerwatte, 
Kaffee und Kuchen durften 
auch nicht fehlen. Das über-
nahm die Klasse drei. Die 
Elternvertreter der Klasse zwei 
schminkten die Kinder zu 
wunderschönen Schmetterlin-
gen und anderen Fabelwesen. 
Es gab an diesem Tag viele 
Höhepunkte für unsere Gäste. 
So gab es eine große Tombola 
mit dem Hauptpreis – einem 
Rundflug über Stendal. Der 
Revierförster Gunnar Schulze 
erzählte über Pflanzen und 
Tiere, die Elternvertreter der 
Klasse zwei hatten eine Bastel-
strecke mit Herbstmaterialien 
aufgebaut. Frau Reichhardt von 
der Drachentöpferei aus Berge 

töpferte kleine Igel, die Freiwil-
lige Feuerwehr aus Rochau war 
vor Ort, Herr Behrend von der 
Polizei machte einen Verkehrs-
test, ein DJ sorgte für die 
musikalische Stimmung auf 
dem Festgelände. Auch eine 
Hüpfburg gab es von der 
Freiwilligen Feuerwehr Erxle-
ben. Einige Schüler organisier-
ten selbstständig einen kleinen 
Flohmarkt, und aus Wolfsburg 
kam sogar der VfL-Bus zu uns. 
Dieser sorgte für sportliche 
Betätigung, und es wurde für 
jedes Kind ein T-Shirt gespon-
sert. In den Klassenräumen 
waren Ausstellungen mit den 
künstlerischen Bildern unserer 
Schüler zu sehen, und viele 
ehemalige Schüler stöberten in 
der Schulchronik und erkann-
ten sich wieder. 
So ging ein herrlicher Tag zu 
Ende. Wir möchten uns bei  
allen Helfern und Sponsoren 
für die tolle Unterstützung und 
das Gelingen des Herbstfestes 
bedanken. 

Grundschule Goldbeck

Exkursion im „grünen Klassenzimmer“
Wir, die Klasse 3, trafen uns am 
15. Oktober im Wald mit dem 
Revierförster Herrn Schulze, um 
gemeinsamt auf Entdeckungs-
tour zu gehen. Zuerst haben wir 
unser Wissen über die Laub- 
und Nadelbäume geäußert. 
Dann erfuhren wir von Herrn 
Schulze, dass die Kiefer als 
„Brotbaum“ der Altmark 
bezeichnet wird. Er zeigte uns 
dann einen Baum, der von 
Borkenkäfern befallen war. 
Diese haben schon viele in 
Deutschland vernichtet.
Herr Schulze erzählte uns auch, 
dass eingezäunte Bäume vor 
Wildfraß geschützt werden 
sollen. Tiere, wie Eichhörnchen, 

Marder und Igel (ausgestopft) 
fanden wir gut versteckt in 
ihrem Lebensraum und spra-
chen über sie.
Bei einem Stockspiel konnten 
alle Kinder ihre Geschicklichkeit 
beweisen. Wir durften auch 
Eichhörnchen sein, Nüsse 
verstecken und diese nach 
einiger Zeit wieder finden. Wir 
stellten fest, dass dies gar nicht 
so einfach ist, Eichhörnchen 
sind also sehr kluge Tiere.
Am Ende unserer Exkursion 
bekamen die Kinder, die die 
vom Förster gestellten Fragen 
zuerst und richtig beantwortet 
haben, einen kleinen Preis. Es 
waren Constantin, Linus und 
Ida.
Wir bedanken uns bei Herrn 
Schulze für die Führung und bei 
der Familie aus Goldbeck, die 
freundlicherweise die Preise 
gesponsert hat.

Klasse 3 der Grundschule Goldbeck

Grundschule Goldbeck informiert
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Waldjugendspiele
Am 19. September fanden im 
Wald zu Möllendorf und 
Walsleben die Waldjugendspie-
le statt.
Neben der Grundschule Gold-
beck machte sich auch die 
Grundschule Iden mit Fahrrä-
dern auf den Weg zum Treff-
punkt im Wald zwischen den 
beiden Dörfern.
Nach der Begrüßung teilten 
sich die Schulen in Gruppen auf. 
Acht Stationen waren zu 
besetzen. Fleißige Helfer um 
Revierförster Gunnar Schulze 
stellten Fragen, die wir beant-
worten mussten. Zum Beispiel 
sollte wir Tiere und Pflanzen 
des Waldes erkennen, aber auch 
Werkzeuge, die für die Forst 
wichtig sind. Es ging an einer 
weiteren Station um das 
Verhalten im Wald. Wir muss-
ten das Alter und die Höhe 

eines Baumes schätzen, fühlten 
Früchte des Waldes und durften 
Zapfen ganz gezielt werfen. Im 
Anschluss gab es für jeden eine 
Bratwurst und ein Getränk.
Die Auswertung ergab, dass die 

Grundschule Iden die meisten 
Punkte gesammelt hatte und so 
den 1. Platz belegte. Dann ging 
es per Rad wieder zur Schule.
Dank an Revierförster  
G. Schulze und seine Mitstreiter 

für den schönen und interes-
santen Vormittag.

Grundschule Goldbeck
I. Lühe / Klasse 4
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Opa Krause feiert Geburtstag
Im Rahmen des 23. Kleinkunst-
festivals „Grenzgänger“ konn-
ten die Kinder der Kindertages-
stätte und der Grundschule 
Iden die Künstler Olaf Stellmä-
cke und Michael Meikel Müller 
in der Idener Kirche begrüßen. 
Das Duo hatte für die Mädchen 
und Jungen das Musiktheater-
stück „Opas Geburtstag“ im 
Gepäck.
Opa Franz Krause hat Geburts-
tag, und gemeinsam wurde ein 
Geburtstagslied eingeübt und 
dem Opa vorgesungen. Eine 
Geburtstagstorte gab es von der 
Nachbarin Frau Grün. 
In vielen weiteren Liedern, bei 
denen die Kinder stets zum 

Mitsingen animiert wurden, 
ging es um Freundschaft, Teilen,  
ein verpasstes Rendezvous, 
Ordnung halten und den 
richtigen Umgang mit Feuer. 
Vielseitig und gekonnt  schlüpf-
ten  die beiden Künstler in die 
verschiedensten Rollen, sangen 
gemeinsam mit den Kindern, 
und so gab es ein glückliches 
Ende der Geschichte, nämlich 
dass die Zwei das Wichtigste 
sind, das gemeinsame Mitein-
ander.
Vielen Dank an Frau Diebel von 
der Kirchengemeinde für die 
Organisation dieser sehr 
gelungenen Veranstaltung.

Grundschule Iden

Ein Farbtupfer für die dunkle Jahreszeit

Wir, die Schüler der 4. Klasse, 
sind in diesem Schuljahr im 
Rahmen unseres Schulprojektes 
„Ökologie, Energie, Landwirt-
schaft. Ein Kreislauf der Natur“-
die Wachstums-Inspektoren. 
Da in unserer Schule gerade 
einige Veränderungen stattfin-
den, haben wir uns vorgenom-
men, unsere Schule zur Herbst-
zeit etwas bunter zu gestalten. 
Alte, nicht mehr gebrauchte 
Stiefel malten wir bunt an und 

be-
pflanz-
ten 
diese. Nun hängen sie am Zaun 
zur Straße und empfangen uns 
jeden Morgen. 
Außerdem haben wir auch 
schon an den Frühling gedacht 
und unsere Osterglocken 
gesteckt. Diese sollen uns dann 
nach dem Winter erfreuen.

Die Schüler der 4. Klasse  
Grundschule Iden

Grundschule Iden informiert
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Grundschule Iden informiert

Was haben Biene und Apfel miteinander zu tun?
Mit Unterstützung des Kreis-
bauernverbandes konnten wir, 
die Schüler der 4. Klasse, im 
Rahmen des Projektes „Grünes 
Erleben – Bauernhof im Klas-
senzimmer“ unseren Kooperati-
onspartner Stallbaum GbR in 
Stendal besuchen. 
Passend zu unserem Schulpro-
jekt „Ökologie – Energie – Land-
wirtschaft: Ein Kreislauf der 
Natur“ wollten wir auf der 
Plantage auf Spurensuche 
gehen. Herr André Stallbaum 
empfing uns und stellte uns 
auch gleich seinen Imker vor. 
Dieser erzählte uns etwas zur 
Nahrung der Bienen und zeigte 
uns Bienenkästen von innen. 
Gestaunt haben wir über die 
Verteidigungstechnik der 
Bienen gegenüber Wespen. Mit 
ganz schnellen Flügelschlägen 
erzeugen sie so viel Hitze, dass 
der Eindringling stirbt. Zum 
Schmunzeln brachte uns die 

Vorstellung, wie den Bienen die 
„Hosen“ ausgezogen werden, 
damit der Imker die Pollen 
weiter verarbeiten kann. 
Interessant fanden wir, dass die 
Bienen zum Winter mit einer 
Zuckerlösung gefüttert werden, 
im Bienenkasten etwa 30°C 
sind und die Drohnen einfach 
rausgeworfen werden, weil sie 
zu wenig tun und zu viel Futter 
bräuchten.

Von den Bienen war der Weg 
zum Apfel-, Kirsch- und Birn-
baum dann nicht weit, denn 
ohne Biene keine leckeren 
Früchte. Herr A. Stallbaum 
führte uns über seine Anlage. 
Außer vielen Obstbäumen 
sahen wir auch Spargel und 
wunderten uns über diese 
Pflanze, die doch anders als der 
Spargel auf dem Teller aussieht. 
Dann suchten wir Spuren und 

Tiere, die auch auf dem Gelände 
leben und versuchten durch 
Zerreiben eines Blattes heraus-
zufinden, welche Zwischen-
frucht angebaut wird. Der Senf 
war für uns schwer zu erken-
nen. 
Zum Schluss zeigte uns Herr 
Stallbaum den Lagerraum für 
die Äpfel, in dem es keinen 
Sauerstoff gibt. Dies ist gut, 
damit wir auch im Winter und 
später in die knackigen Äpfel 
beißen können. Dass sie gut 
schmecken, wussten wir schon, 
denn wir werden wöchentlich 
von der Firma beliefert.
Wir bedanken uns bei Herrn 
Stallbaum und seinem Imker 
für ihre Geduld und die vielen 
Informationen, die uns auch 
halfen, einige Kreisläufe zu 
entdecken.

Die Schüler der 4.Klasse
Grundschule Iden

Rund um den Wald – Waldjugendspiele
Traditionell nahmen wir, die 
Schüler der 4. Klassen der 
Grundschulen Goldbeck und 
Iden, an den vom Revierförster 
der Wische Gunnar Schulze 
organisierten Waldjugendspie-
len teil.

In diesem Jahr fanden diese im 
Möllendorfer Wald statt. Schon 
der Hinweg war für uns Idener 
Grundschüler etwas Besonde-
res, denn wir fuhren mit 
unseren Fahrrädern über 
Rohrbeck und Walsleben zum 
Ziel. Das klappte sehr gut, denn 
in den letzten Jahren hatten wir 
regelmäßig auf unserem 
Fahrradparcours geübt. 

Herr Schulze empfing uns dann 
mit seinen Mitarbeitern. Nach 
einer kurzen Einführung 
konnten wir an acht Stationen 
zeigen, was wir zum Thema 
Wald gelernt hatten. Wir 
bestimmten u. a. Pflanzen und 
Tiere; entschieden, was richti-
ges und falsches Verhalten im 
Wald ist; erklärten, wozu 
einzelne Maschinen verwendet 

werden; schätzten Höhe und 
Alter einer Kiefer und versuch-
ten uns im Zielwerfen mit 
Zapfen. 

Nach einer kleinen Stärkung 
waren wir dann auf die Sie-
gerehrung gespannt. Mit großer 
Freude vernahmen wir, dass 
nicht nur ein Schüler aus 
unserer Schule die meisten 
Punkte gesammelt hatte, 
sondern auch unsere Klasse 
knapp vor der Goldbecker 
Grundschule siegte. Die drei 
Bestplatzierten freuten sich 
über Urkunden und kleine 
Preise, wir als Klasse erhielten 
einen schicken Pilz aus Holz. 
Nach so einem erfolgreichen 
Vormittag traten wir ziemlich 
stolz die Heimfahrt an.

Vielen Dank den Muttis, die uns 
begleiteten, und Herrn Schulze 
mit seinem Team für die tolle 
Vorbereitung. 

Die Schüler der  4. Klasse
Grundschule Iden
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Herbstfest der Grundschule Iden
Traditionell am letzten Schultag 
vor den Herbstferien fand in 
der Idener Grundschule das 
Herbstfest statt.
Eine Woche lang konnten die 
Mädchen und Jungen Obst und 
Gemüse zur Gestaltung ihrer 
Herbsttafel mitbringen. So war 
der bunte Herbst im Flur der 
Grundschule unübersehbar.
 Die Kinder  der vierten Klasse 
höhlten mehrere große Kürbis-
se aus. Aus dem Fruchtfleisch 
kochte Veronika Schulze, unsere 
Fördervereinsvorsitzende, am 
Tag zuvor wieder eine leckere 

Kürbissuppe.
Das Herbstfest startete dann 
am Mittwoch mit einem 
gemeinsamen Programm aus 
herbstlichen Liedern und 
Gedichten. 
Viele Kinder hatten sich 
herbstlich verkleidet, und so fiel 
es der Jury, bestehend aus 
Eltern, nicht leicht, die drei 
besten Kostüme zu prämieren. 
 Anschließend hieß es ein Bild 
zum diesjährigen Motto „Rund 
um den Apfel“ zu zeichnen.
Weiter ging es dann in allen 
Räumen der Schule. Viele Dinge 

der Herbsttafel wurden zu 
gesunden Obst- und Gemüsele-
ckereien verarbeitet, so wurde 
frischer Apfelsaft gepresst,  
Gemüse wurde zu Snacks und 
im Quark verrührt, der dann 
super gewürzt zu Pellkartoffeln 
schmeckte. Passend zum 
diesjährigen Motto gab es 
vielerlei Bastelangebote rund 
um den Apfel. 
Vom Imker Peter Düskau aus 
Calberwisch, einem unserer 
Kooperationspartner im 
Rahmen unseres Schulprojek-
tes, ließen sich die Schüler 

wieder  Interessantes über das 
Gewinnen von Honig erklären 
und probierten kräftig verschie-
dene Honigsorten. Gemeinsam 
bastelten sie eine große Honig-
wabe aus Papier.
Nach so viel Leckerem ging es 
dann zum Abschluss auf eine 
Herbstwanderung.

Vielen Dank an die vielen 
Eltern, die ebenso zum Gelingen 
des diesjährigen Herbstfestes 
beigetragen haben.

Grundschule Iden
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Hort Arneburg informiert Kita Iden informiert

Polizeibesuch  
bei den „Elbpiraten“ Arneburg

In den Oktoberferien besuchte 
uns unser Regionalbereichsbe-
amter, Herr Behrend.
Er erzählte von den verschiede-
nen Aufgaben der Polizei, z. B. 
Unfälle absichern, vermisste 
Personen suchen, Diebe fassen 
usw.
Herr Behrend erklärte uns, dass 
es unterschiedliche Berufsberei-
che  bei der Polizei gibt, z. B. 
Schutzpolizei, Bundespolizei, 
Kriminalpolizei …
Wir wissen jetzt, wie wir uns 
verhalten sollen, falls wir 
jemals in Gefahr geraten: 
• Abstand zu fremden Personen 

und Fahrzeugen halten

• keine privaten Informationen 
nennen

• nichts von Fremden anneh-
men

„HILFE!“ sollen wir nicht 
unbedingt rufen, sondern 
richtig laut auf uns aufmerk-
sam machen: „Polizei, Feuer!“ 
Einer Erzieherin wurde zur 
Demonstration die „8“ angelegt 
(8 = Handschellen). 
Die Elbpiraten bedanken sich 
bei Herrn Behrend für die vielen 
nützlichen Informationen. 

Kinder und Erzieher Hort Arneburg

Der Apfelkönig war da!
Am 25. September war es 
wieder soweit. Der Apfelkönig 
machte, wie schon seit einigen 
Jahren, Station auf dem Park-
platz vor der Kita. Im Vorfeld 
hatten viele fleißige Eltern 
Äpfel gesammelt. Ob nun aus 
dem eigenen Garten oder vom 
Straßenrand, es grenzte fast an 
ein Wunder, dass die Sammler 
trotz der mageren Ernte in 

diesem Jahr ca. 600 kg Äpfel 
herbeigeschafft hatten. Daraus 
konnte der Apfelkönig 430 l 
Apfelsaft, ein Jahresvorrat für 
unsere Kita, gewinnen. Noch 
einmal ein herzliches Danke-
schön an alle fleißigen Eltern, 
Sammler und Helfer.

Die Kinder und das Team der Kita 
„Knirpsenland“ Iden
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Kita Rochau informiert

Die Flohkiste unterwegs

„Ich bin ein Dorfkind und 
darauf bin ich stolz, denn wir 
Dorfkinder sind aus gutem 
Holz. Was kann es Schöneres 
geben, als auf dem Land zu 
leben.“

Ein Zitat, das auf unsere Kinder 
voll und ganz zutrifft. Vor allem 
die Jungen stehen auf Traktoren 
und Landmaschinen. Da kennen 
sich die meisten super aus. Ob 
Fendt, New Holland oder John 

Deere – fast alles wird schon am 
Geräusch erkannt. Deshalb 
waren wir im August auf 
Erkundungstour in Rochau. 
Unser Ziel war die Biogasanlage 
sowie die Milchtankstelle der 
Familie Deutsch/Kersten. Wir 
haben viel Wissenswertes 
erfahren und bedanken uns bei 
Frau Deutsch für den tollen 
Rundgang. 
Die Mädchen lieben ja große 
und kleine Tiere über alles. 

Darum führte uns unser zweiter 
Ausflug im September mit 
Traktor und Leutewagen nach 
Schinne zur Familie Lenz. Ein 
Bauernhof zum Anfassen. 
Gerade das Richtige für unsere 
Flöhe. Das Wetter spielte zwar 
nicht so richtig mit, aber mit 
Matschhosen und Gummistie-
feln waren alle bestens ausge-
rüstet. Die Kinder durften 
Hühner füttern, Kaninchen 
streicheln, Enten, Schafe und 

Schweine beobachten und sich 
dann erst einmal bei Kakao und 
Kuchen stärken. Anschließend 
ging es in die Rinderanlage und 
zu den großen Traktoren. Der 
Vormittag verging wie im Fluge. 
Unser Dank geht an Familie 
Lenz, die diesen Ausflug zu 
einem echten Erlebnis gemacht 
hat, sowie an Michael Kersten, 
der uns als Fahrer kutschiert hat.

Die Kinder und Erzieher der 
Flohkiste Rochau 

Fleißige  
Helfer!

Es ist schon viele Jahre her, seit 
unser Fuchsraum das letzte 
Mal renoviert wurde. Das 
wollten wir ändern. Deshalb 
haben wir einen Aufruf 
gestartet und um tatkräftige 
Unterstützung gebeten. Ein 
großes Dankeschön geht an 

den Papa von Marvin und Mat-
ti, den Opa von Ole, Nils, Emil 
und Enno, den Papa von Emil 
und Enno, die Mama von 
Hanna sowie an den Papa von 
Jonas.

Die Erzieher der Flohkiste Rochau
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KLEIN-ST-E GALERIE ARNEBURG informiert

Vernissage am 13. November 
mit Bildern von Heidi Lasch
Die KLEIN-ST-E GALERIE ARNE-
BURG des Kultur- und Heimat-
vereins im Altmärkischen 
Heimatbund e. V. bittet am 
13. November, um 19 Uhr, 
wieder einmal alle Freunde der 
Galerie in den „Goldenen Anker“ 
Arneburg, in die Elbstraße 17, 
zur nächsten Ausstellungseröff-
nung. Diesmal wird Heidi Lasch 
aus dem brandenburgischen 
Schönwalde-Glien zu Gast sein. 
Unter dem Ausstellungstitel 
„Satte Farbe – zarte Linie“ zeigt 
Heidi Lasch die beeindruckende 
Breite ihres künstlerischen 
Schaffens in verschiedenen 
Techniken. Neben kräftigen, 
farbenfrohen Ölgemälden 
werden unter anderem auch 
feine Zeichnungen in Tusche zu 
sehen sein. Uns Augenmen-
schen werden wieder genießeri-
sche Momente des Schauens 
bereitet. Darüber hinaus wird 
uns das Künstlergespräch zur 
Vernissage mit Heidi Lasch, ihre  
Kunst und den Menschen etwas 
näher bringen. 
„Heidi Lasch lebt ihre Kunst und 
ihre Kunst erzählt viel von ihrem 
Leben. Sie zeigt uns ihre Emotionen 
in Landschaften, die sie mit 
pastosem Farbauftrag abstrahie-
rend, aber für den Betrachter immer 
verständlich, auf die Leinwand 
bringt. Unter Verwendung von 
beispielsweise Sackleinen verleiht 
sie ihren Bildern zusätzliche 
Struktur. Ein wahres Erlebnis für die 
Sinne. Umso bemerkenswerter sind 
die ,zarten Linien’, die Heidi Lasch 
ebenso beherrscht und eine ganz 
andere Seite von ihr offenlegen. In 
kleinen Tuschezeichnungen gelingt 
es ihr, in wenigen Strichen Land-
schaften und Menschen zu erschaf-
fen. Im Gegensatz zur Malerei sind 
die Mittel hier minimal – der 
Ausdruck ist in beiden Fällen stark.“

Simon GieSinGer

1954 in Mittweida geboren, 
studierte sie nach dem Abitur 
zunächst an der Hochschule für 
Film und Fernsehen Babelsberg 
Filmregie. Danach folgte die 
Tätigkeit im Zentrum für 
Kunstausstellungen in der 
Neuen Berliner Galerie. Als 
Schrift- und Grafikmalermeiste-

rin war sie angeregt noch 
Studien in der Malerei und 
Grafik aufzunehmen. Ihre Lehrer 
waren Prof. Dr. Yang, Professor 
Konrad und Professor Chong 
Guang Yang sowie Meino von 
Eizen und Helmut Jöcken aus 
Bochum. 
1989 unternahm sie eine 
Studienreise nach Kuba. 1999 
reiste sie zu einem Künstleraus-
tausch nach China und zeigte im 
Land der aufgehenden Sonne in 
Shanghai und Anhhui Hefei in 
Ausstellungen ihre Bilder. Es 
folgte eine Studienreise nach 
Ägypten. Zahlreiche weitere 
Ausstellungen, die sie seit 1977 
in die verschiedensten Galerien 
führten, die zu unterschiedlichen 
Themen in verschieden Städten 
gestaltet wurden, säumen ihren 
Weg. Bilder waren von ihr in 
Potsdam, Herne, Wuppertal, 
Baden-Würtenberg, Dortmund, 
Bochum, Wiesbaden, Brüssel und 
an vielen anderen Orten zu 
sehen. 
Seit 2001 ist Lasch freischaffende 
Künstlerin. Da kaum ein Künstler 
von der Kunst allein leben kann, 
gibt Frau Lasch seit 2008 als 
Dozentin an Volkshochschulen 
Kurse in Aquarell-, Acryl- und 
Ölmalerei. 
Freuen wir uns auf die nächste 
Vernissage zur 244. Ausstellung 
– demnächst bei uns in der 
KLEIN-ST-EN GALERIE ARNE-
BURG mit Malerei von Heidi 
Lasch. 

Adelheid Johanna Preß
Galeristin

Für jedermann
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Rochauer Karnevalisten bereiten  
das nächste große Event vor

Das Oktoberfest in Rochau ist 
noch in guter Erinnerung. Was 
war das wieder für tolle Stim-
mung in der ausverkauften 
Mehrzweckhalle.
Aber bereits schon Monate 
davor wurde parallel dazu die 
kommende Karnevalssession 
vorbereitet. Es ist die 55. und 
somit eine Jubiläumssession, 
wo die Rochauer Karnevalisten 
sich etwas besonderes einfallen 
lassen werden. In Rochau findet 
am 23. November die diesjähri-
ge Altmarkgala statt.
Zusammen mit den Karnevals-
vereinen aus der Altmark und 
natürlich mit den Gästen aus 
Rochau und Umgebung möch-

ten wir ganz groß in die 55. 
Session starten. Die befreunde-
ten Vereine aus der Region 
bringen jeweils einen Pro-
grammpunkt mit und dadurch 
wird es ein bunt gemischtes 
Programm mit den Highlights 
der Altmark geben. Die Besu-
cher dürfen sich auf tolle Tänze 
freuen, es werden mehrere 
Männerballette und Frauen-
tanzgruppen ihr Können zeigen, 
verschiedene Sänger und 
Sängerinnen sorgen für Stim-
mung, bei den Bütten werden 
die Lachmuskeln strapaziert 
und so weiter und so weiter. 
Genaue Details werden vom 
Präsidenten der RCG nicht 

verraten, nur so viel, dass es ein 
unvergesslicher Abend werden 
wird.
Natürlich wird an diesem 
Abend auch das Geheimnis 
gelüftet, wer in dieser Jubilä-
umssession als Prinzenpaar die 
Rochauer Carnevals Gemein-
schaft representieren wird. In 
Rochau wird schon jetzt speku-
liert, wer es dieses mal sein 
könnte, aber außer dem Prin-
zenpaar selbst und dem Präsi-
denten weiß es keiner und so 
soll es auch bis zur Altmarkgala 
bleiben.
Während des Programms 
werden die Rochauer Karneva-
listen und die Vereine der 

Altmark von der Musikband 
,,Alive“ aus Tangermünde 
begleitet, die auch im Anschluss 
bis in die frühen Morgenstun-
den für tolle Tanzmusik sorgen 
wird.
Am 23. November ist es soweit. 
Punkt 19.19 Uhr geht es in der 
Mehrzweckhalle Rochau los. Die 
Eintrittskarten für diese 
Eröffnungsveranstaltung gibt es 
wie gewohnt bei Thomas 
Scheinert telefonisch oder per 
whats app unter Tel. 0174 - 
7018784.

Die Rochauer Karnevalisten freuen 
sich auf Ihre Gäste, wenn es dann 
wieder heißt: ,,Rochau – es lacht“

Die Herren vom Elferrat, die man sonst an Ihren blauen Unifomen erkennt, nun in Arbeitshose, denn die Werbeschilder nahe der Bundesstraße und in 
Rochau wurden montiert, die auf die bevorstehende Altmarkgala hinweisen.


